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Vorwort 
 
Diese Broschüre will die Vorbereitung auf das Anerkennungsjahr erleichtern und zu 
seinem Gelingen beitragen. Sie ist zusammengestellt für die Absolventinnen der 
Bremer Fachschulen für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege im Lande Bre-
men, des Fachbereichs Sozialwesen der Hochschule Bremen - Studiengang Soziale 
Arbeit und der Universität Bremen – Fachbezogenen Bildungswissenschaften 
Schwerpunkt Elementarpädagogik. Sie wendet sich zugleich an die Praxisstellen der 
freien und öffentlichen Träger Sozialer Arbeit und an Tageseinrichtungen für Kinder 
sowie Einrichtungen der Heilerziehungspflege in Bremen, Bremerhaven und im nie-
dersächsischen Umland, Leitungen wie Anleiterinnen, die an der Ausbildung verant-
wortlich mitwirken. 
 
Die Broschüre  
 

• stellt die Ziele des Anerkennungsjahres vor,  

• erläutert die Anforderungen an Praxisstellen, Anleiterinnen und Praktikantinnen,  

• informiert über zeitliche und organisatorische Abläufe,  

• gibt Auskunft über Kolloquien und staatliche Anerkennung,  

• verweist auf die Fortbildung für Anleiterinnen und  

• enthält eine Reihe sonstiger Informationen und Hinweise, die für  
Praktikantinnen, Anleiterinnen wie Praxisstellen hilfreich sein können. 

 
Ich freue mich, dass es gelungen ist, die Zusammenarbeit zwischen den Ausbil-
dungsstätten und dem Arbeitsbereich „Ausbildung“ in meinem Ressort praxisnah zu 
intensivieren und zu verstetigen. 
 
Ich wünsche, dass auch die Neuauflage dieser Broschüre allen Empfängerinnen als 
guter Wegweiser dient und dazu beitragen kann, die Qualität der Ausbildung des be-
ruflichen Nachwuchses in den vielen Bereichen der Sozialen Arbeit zu sichern. 
 
Mein Dank gilt den Trägern und Einrichtungen, die weiterhin Praktikumsplätze zur 
Verfügung stellen und insbesondere den vielen Fachkräften, die sich trotz der un-
übersehbaren personellen Engpässe bereit zeigen, die verantwortungsvolle Anlei-
tungsaufgabe zu übernehmen. 
 
Falls Sie als Leserin Fragen haben, zu denen Sie in der Broschüre keine ausreichende 
Antwort finden, beraten die Mitarbeiterinnen des Bereichs Ausbildung Sie gern. 
 
 
 
 
 
Anja Stahmann 
 

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport  
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Einleitung 
 
Soweit diese Broschüre auf natürliche Personen Bezug nimmt, gilt sie für weibliche und 
männliche Personen in gleicher Weise. Weil die vier Berufsgruppen überwiegend durch 
Frauen repräsentiert werden, haben wir uns entschlossen, den Text ausschließlich in der 
weiblichen Form zu formulieren. 
 
Nach ihrem Fachschul-/Fachhochschul-/Universitäts-Abschluss absolvieren Erzieherinnen, 
Heilerziehungspflegerinnen, Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen und Elementarpäda-
goginnen im Lande Bremen ein einjähriges Berufspraktikum - auch Anerkennungsjahr ge-
nannt, bevor sie die staatliche Anerkennung für eine der vier Professionen erhalten. Berufs-
praktika geben die Chance, berufliches Handeln „im Ernstfall“ über einen längeren Zeitraum 
kennenzulernen und sich - von erfahrenen Praktikerinnen angeleitet und begleitet - in selb-
ständigem Arbeiten zu erproben.  
 
In Bremen verantwortet das Senatsressort für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und So-
ziales die Begleitung der Berufspraktika, die Durchführung der Kolloquien und die Erteilung 
der staatlichen Anerkennung. Jährlich werden derzeit mehr als 300 Praktikantinnen beglei-
tet. Andere Bundesländer haben diese Aufgabe an die Fach- oder Fachhochschulen über-
tragen bzw. einphasige Studiengänge mit integrierten, aber kürzeren Praxisphasen einge-
führt. Das Bremer Modell hat sich wegen seiner praxisnahen und differenzierten Begleitung 
bewährt und wird darum fortgeführt.  
 
Rechtliche Grundlagen für die Berufspraktika sind die 2010  erlassenen Anerkennungsord-
nungen (AO) (s. Anlage S.22 ff). Die Neufassung der AO für die Erzieherinnen und Heiler-
ziehungspflegerinnen und Sozialarbeiterinnen/ Sozialpädagoginnen war erforderlich, um 
auch die staatliche Anerkennung der Absolventen der in Bremen 1999 begonnenen Heiler-
ziehungspflegeausbildung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, und der Umstellung 
des Studiums an der Hochschule Bremen auf Bachelor Rechnung zu tragen. Für die Ele-
mentarpädagoginnen der Universität Bremen wurde eine Anerkennungsordnung notwen-
dig, damit diese die staatliche Anerkennung erwerben können. Zudem enthält die neue 
Fassung Formulierungen wie Bestimmungen, die 
 
• den bundesweiten Reformbestrebungen in der Ausbildung dieser Berufsgruppen Rech-

nung tragen, insbesondere bei der Präzisierung der Lernziele für die letzte Ausbildungs-
phase in den Praktikumstellen und den praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen,  

• die Zusammenarbeit der Lernorte Praxis und Ausbildungsstätten hervorheben als eine 
Voraussetzung für die Qualitätssteigerung der praxisbegleitenden Ausbildungsveranstal-
tungen im Anerkennungsjahr,  

• die Ausbildungsstellen verpflichten, die für eine intensive Anleitung der Berufspraktikan-
ten notwendige Zeit für Anleitungsgespräche in den Arbeitspensen der Anleiter und An-
leiterinnen angemessen zu berücksichtigen, 

• bisher geltende Fristenregelungen aufheben, die zur Benachteiligung insbesondere von 
Frauen durch Zeiten der Kindererziehung geführt hatten, 
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• die Zahl der Kolloquiumskommissions-Mitglieder verringern und gleichzeitig den Vertre-

tern von Arbeitgebern freier wie öffentlicher Träger sowie den Interessenvertretungen 
der bei den Trägern beschäftigten Fachkräfte Gelegenheit geben, in der Kolloquiums-
kommission mit Sitz und Stimme mitzuwirken. 

 
Durch die Regelungen zur staatlichen Anerkennung für die Absolventen der Fachschule für 
Heilerziehungspflege im Lande Bremen und der Universität Bremen, Studiengang Fachbe-
zogene Bildungswissenschaften Schwerpunkt Elementarpädagogik erhalten diese den glei-
chen Berufsschutz und rechtlichen Status wie die Absolventen der Erzieherausbildung und 
die Absolventen der Hochschule Bremen.  
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Die Mitarbeiter_innen: 
 
Zuständigkeit: 
Bremer Westen 
(Walle, Gröpelingen, 
Oslebshausen) 
und Bremer Osten 

 
Doris 
Eckebrecht  

 
Telefon: 0421/361-6885 
Doris.Eckebrecht@soziales.bremen.de 
 

 
Zuständigkeit: 
Bremer Mitte (Findorff, 
östliche Vorstadt) 
und Bremer Süden, 
Bremerhaven (Magistrat) und 
Umland, 
Delmenhorst, Oldenburg 

 

 
Marina 
Jürgens  

 
Telefon: 0421/361-2768  
Marina.Juergens@soziales.bremen.de 
 

Zuständigkeit:  
Bremer Norden, 
Bremerhaven (freie Träger), 
Bremer Umland 
und andere Bundesländer 

Gabriele 
Schoppe 
 

Telefon: 0421/361-2387 
Gabriele.Schoppe@soziales.bremen.de 
 

   
Organisation  Kirsten 

Högemann 
Telefon: 0421/361-4769 
Fax:       0421/496-4769 
Kirsten.Hoegemann@soziales.bremen.de 

 
Anschrift :  Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen,  

Integration und Sport 
- Ausbildung -  
Faulenstraße 23 
28195 Bremen 

 

Büro- und  
Gruppenräume:  Faulenstraße 23 (5. und 6. Etage) 

Bahnlinien: 1, 2, 3, 8, 25, 26  
Haltestelle Am Brill bzw. Radio Bremen 

 
 

Sprechzeiten und Beratungen:   
 

• Bremen, Faulenstraße 23: 

>>> Offene Sprechstunde donnerstags 15 bis 17 Uhr  <<< 
 
• Bremerhaven, Schifferstraße 48, in den Räumlichkeiten der ZGF: 

>>> Offene Sprechstunde freitags (gerade Woche) 9:0 0 bis 12:00 Uhr  <<< 
 

-> ausgenommen sind Donnerstage und Freitage direkt vor Feiertagen <- 
 

 
Informationen und Formulare rund um das Anerkennung sjahr erhalten Sie, 

unter Angabe des jeweiligen Suchbegriffs, auf der I nternetseite 

www.service.bremen.de



 

 7

Das Berufspraktikum 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
1. Ziele des Anerkennungsjahres 
 
Als Ziel des Anerkennungsjahres und damit als Kriterium für die staatliche Anerken-
nung wird in den Anerkennungsordnungen festgelegt  
 

die Befähigung, 
 

• Aufgaben der Sozialarbeit und Sozialpädagogik vor a llem im Bereich der 
öffentlichen und freien Träger der Jugend-, Sozial-  und Familienhilfe, 

• sozialpädagogische Aufgaben vor allem im Bereich de r öffentlichen und 
freien Träger der Jugendhilfe (z.B. Tageseinrichtun gen für Kinder, Einrich-
tungen der Erziehungshilfe, 

• heilerziehungspflegerische Aufgaben in Einrichtunge n der Heilerziehungs-
pflege (z.B. Wohnheime, Werkstätten und psychiatris che Einrichtungen für 
behinderte Menschen) 

selbständig und verantwortlich wahrzunehmen.   

 
Zur Erreichung dieses Ziels soll den Praktikantinnen während des Anerkennungsjah-
res Gelegenheit gegeben werden, 
 

• im Studium erworbene theoretische und methodische K enntnisse und Fä-
higkeiten in der beruflichen Praxis anzuwenden, zu ergänzen und zu vertie-
fen, 

 

• eigene Wirkungsmöglichkeiten zu erproben und sich i n der Zusammenar-
beit mit anderen Fachkräften zu üben sowie 

 

• die Tätigkeitsbereiche und ihre besonderen Aufgaben , Möglichkeiten und 
Grenzen kennen zu lernen und sich selbst als Beteil igter in Problem-
lösungsprozessen zu erfahren. (AO für Sozialpädagoginnen / Sozialarbeiterin-
nen 2010)  

 
Die neue AO für Erzieherinnen und Heilerziehungspflegerinnen,  Sozialarbeiterinnen/ 
Sozialpädagoginnen und Elementarpädagoginnen enthalten ergänzend diese Lern-
ziele: 
 

• in der Ausbildung erworbene theoretische und method ische Kompetenzen 
und Schlüsselqualifikationen eigenverantwortlich in  der beruflichen Praxis 
anzuwenden, zu ergänzen und zu vertiefen 

• ihre berufliche Tätigkeit als Prozess wahrzunehmen,  der selbständiges 
Handeln erfordert wie auch die Fähigkeit zur Zusamm enarbeit im Team so-
wie mit anderen Fachkräften 

• eigene Reaktionsmuster und fachliche Einschätzungen  überprüfen und ei-
genes Handeln begründen zu können. 

 
Diese generellen Ziele und Aufgabenbestimmungen müssen in den arbeitsfeld- und 
personenbezogenen Ausbildungsplänen erkennbar sein. 
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2. Beginn, Dauer und Fristen  
 
Das Anerkennungsjahr kann frühestens an dem Tag beginnen, der auf das im Ba-
chelor-prüfungs-/Fachschul-Abschlusszeugnis enthaltene Datum folgt. Bei vielen 
Praxisträgern, insbesondere im öffentlichen Dienst, ist es üblich geworden, dass Er-
zieherinnen am 1. August / 1. September, Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen, 
Elementarpädagoginnen am 1. Oktober bzw. 1. April das Praktikum beginnen. Die 
Termine für die praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen werden mit diesen 
Anfangszeiten koordiniert. Die Dauer des Berufspraktikums ist auf 12 Monate festge-
legt. Über die Strukturierung des Praktikums geben die zeitlichen Ablaufpläne auf 
Seite 34ff Auskunft. 
 

Praxisstellen-Meldung - bitte beachten! 
 

Die Praktikantinnen müssen spätestens zwei Monate vor Beginn des Praktikums ihre 
Praxisstelle der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen - Ausbildung - 
schriftlich mitteilen. Sie können das mit dem Formblatt in der Anlage  oder formlos 
tun. 

 
Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen müssen während des Anerkennungsjahres 
ein drei Monate umfassendes Sozialverwaltungspraktikum absolvieren - Erläuterun-
gen in der Anlage  1. (s. S.19f). 
 
Zu den Fristen: Das Berufspraktikum soll in der Regel unmittelbar nach der staatli-
chen Prüfung/Hochschulprüfung begonnen werden und fünf Jahre nach dieser been-
det worden sein. Über Ausnahmen von dieser Frist entscheidet die Senatorin für  
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen auf Antrag. Die gleichen Fristen gelten bei  
einer Unterbrechung des Berufspraktikums. Als Ausnahmegründe kommen insbe-
sondere Krankheit oder die Versorgung eigener Kinder in Betracht.  
 
 
3. Praktikantinnenverträge 
 
Die Praxisstellen sind verpflichtet, mit den Berufspraktikantinnen Praktikantinnenver-
träge abzuschließen. Rechtsgrundlagen dafür sind § 3 (3) bzw. § 4 (3) der Anerken-
nungsordnungen, die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes (§ 10-23,), allge-
meine arbeitsrechtliche und insbesondere tarifrechtliche Vorschriften im Tarifvertrag 
über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten (TV 
Prakt).*  
 
 

                                            
* Ausführliche Informationen können der Vorschriftensammlung „Arbeitsbedingungen der Berufsprakti-
kantinnen / Berufspraktikanten“ von H.-G. Papenheim, Verlag Recht für die Soziale Praxis, 13. Aufl., 
Frechen 1999, entnommen werden. 
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Für die Praktikantinnen, die in Dienststellen und Einrichtungen des öffentlichen 
Dienstes  in Bremen tätig sind, werden die Praktikantinnenverträge  durch die Se-
natorin für Finanzen ausgestellt. Die zuständige  Dienststelle hat diese Anschrift: 
 

Aus- und Fortbildungszentrum 
Sachgebiet 40 - Berufliche Ausbildung und Praktika - 
Doventorcontrescarpe 172 Block B 
28195 Bremen 
 

Aus den Praktikantinnenverträgen leiten sich üblicherweise spezifische Verpflichtun-
gen wie z.B. die Einhaltung von Arbeitszeitregeln oder die Schweigepflicht ab. Die 
Praktikantinnen tun gut daran, sich darüber vor Beginn detailliert zu informieren, die 
Regelungen zu beachten, bei Unklarheiten direkt nachzufragen und/oder sich mit 
den Personalvertretungen in Verbindung zu setzen. 
 

Die Arbeitszeit der Praktikantinnen entspricht in der Regel der von Vollzeitbeschäftig-
ten, Reduzierungen bis zu 28 Wochenstunden sind ohne Verlängerungen möglich. 
Teilzeitvarianten, bei denen die wöchentliche Arbeitszeit unter 28 Stunden liegt, er-
fordern entsprechende Verlängerungen und bedürfen der Absprache mit dem Be-
reich Ausbildung. 
 
 
4. Anerkennung der Praxisstellen 
 
Die Praxisstellen müssen frühzeitig, d.h. vor Beginn des Praktikums, ihre Anerken-
nung als Ausbildungsstelle beantragen und genehmigen lassen. Die Anträge sind an 
unsere auf Seite 5 genannte Anschrift zu richten. Als Praxisstellen gelten Einrichtun-
gen und Dienste der Jugend-, Familien- und Sozialhilfe und Einrichtungen der Heil-
erziehungspflege, die sozialpädagogische, heilerziehungspflegerische und Aufgaben 
der Sozialarbeit/Sozialpädagogik wahrnehmen.  
 
Die Praxisstellen müssen zudem nachweisen, dass die Anleitung der Praktikantinnen 
durch in der Praxisstelle ständig beschäftigte, staatlich anerkannte Sozialarbeiterin-
nen/Sozialpädagoginnen, staatlich anerkannte Elementarpädagoginnen bzw. Erzie-
herinnen und Heilerziehungspflegerinnen übernommen wird. Das eröffnet die Chan-
ce zum Modellernen, d.h. die Möglichkeit, professionelles Handeln live zu erleben, 
sich daran zu orientieren, es zu reflektieren und daraus für die eigene Praxis Schlüs-
se zu ziehen. „Fernanleitungen“ sind obsolet, weil sie die Lernchancen der Praktikan-
tinnen erheblich vermindern. Die AnleiterInnen müssen mindestens drei Jahre beruf-
lich tätig sein und an einer Fortbildung für AnleiterInnen teilgenommen haben.  
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Um den Praktikantinnen in der Praxisstelle die Möglichkeit zu geben, sich mit unter-
schiedlichen Arbeitsformen auseinander zu setzen, ist ein Einsatz in Einrichtungen 
oder Arbeitseinheiten mit weniger als drei sozialpädagogischen Fachkräften nicht 
möglich.  
 

Die Praxisstellen können sich wie die Praktikantinnen von den Mitarbeiterinnen des Ar-
beitsbereichs Ausbildung zu allen Fragen des Berufspraktikums  beraten lassen. 
 
 
5. Aufgaben der Praxisstellen 
 
Die Anerkennungsordnungen legen fest, dass die Praxisstellen und ihre Träger für 
die Durchführung der Berufspraktika verantwortlich sind. Sie haben einen Praktikan-
tenvertrag abzuschließen, die Anleitung auf der Grundlage der Ausbildungsplanung 
sicherzustellen und Beurteilungen abzugeben. 
 
Es heißt in den Anerkennungsordnungen ferner: 
 

Die Praxisstelle soll: 
 

1. den Berufspraktikanten einen Einblick in ihre Arbei tsziele, ihre Aufgabenbe-
reiche und ihre Organisationsstruktur, in die Recht sgrundlagen ihrer Tätig-
keiten und in Arbeitsmittel, Arbeitsformen und Mögl ichkeiten zur Durchfüh-
rung der Aufgaben geben;  

 

2. den Berufspraktikanten unter Berücksichtigung ih res Kenntnis- und Erfah-
rungsstandes Aufgaben übertragen, deren Durchführun g zur Erprobung 
und Erweiterung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und F ertigkeiten sowie zur 
Förderung ihrer Reflexions- und Entscheidungsfähigk eit beiträgt. 

 
Die Formulierungen machen deutlich, dass die Anleitung von Berufspraktikantinnen 
nicht „nebenher“ laufen kann. Sie setzt bei den AnleiterInnen fachliche Souveränität 
voraus, erfordert ihre Bereitschaft zur kritischen Reflexion und die Fähigkeit, die 
Praktikantin in einem Lernprozess, der auf den Erwerb professioneller Identität und 
auf selbständiges berufliches Handeln gerichtet ist, angemessen zu begleiten und zu 
unterstützen. Die Leitungen der Einrichtungen/Dienste sind in die Verantwortung für 
die Anleitung einbezogen. 
 

 

Zwei Essentials für die Anleitung 
 

Zwei unabdingbare Essentials für die Anleitung der Praktikantinnen aller vier Berufs-
gruppen sind  
• die regelmäßige Durchführung vorbereiteter Anleitungsgespräche und  
• die angemessene Berücksichtigung der Anleitungszeiten in den Arbeitspensen 

der Anleiterinnen. 
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Die neuen AO für Erzieherinnen wie Heilerziehungspflegerinnen, Sozialarbeiterinnen 
/ Sozialpädagoginnen und Elementarpädagoginnen hat in § 3 bzw. 4 ausdrücklich die 
Verpflichtung der Praktikumstellen-Träger aufgenommen, für die Einhaltung beider 
Essentials Sorge zu tragen. 
 
 

6. Fortbildung für Anleiterinnen 
 
Im Bremer Modell der Begleitung von Berufspraktikantinnen wird die Anleitung in den 
Handlungsfeldern der Praxisstellen als kooperativer Lehr- und Lernprozess verstan-
den. Die Praktikantinnen sollen sich realitätsgerecht fachlich erproben und dabei die 
Chance wahrnehmen können, die in der praktischen Ausbildung kognitiv zu erfas-
senden fachlichen Zusammenhänge und das emotional erlebte Geschehen mit einer 
erfahrenen Praktikerin zu reflektieren. Anleitung erfordert, soll sie nicht ins Unver-
bindliche abgleiten, klare zeitliche Absprachen, störungsfreien Raum und die Fähig-
keit und Motivation der Anleitenden, den Lernprozess der Praktikantin intensiv zu 
unterstützen. 
 

Die Fortbildung für Anleiterinnen will sie als Lernbegleiter und -unterstützer weiter  
qualifizieren. Dabei spielen die kollegiale Auseinandersetzung über Standards für die 
Anleitung, Anleitungs-Methoden sowie das Lernen an typischen Konflikt-Szenarien 
eine wichtige Rolle.  
 

Die Teilnahme an der Fortbildung für Anleiterinnen ist obligatorisch. Sie soll - im 
Rhythmus von fünf Jahren - wiederholt werden, damit Kenntnisse über Anleitungs-
Erfordernisse aufgefrischt und negative Routine-Gewohnheiten bei der Anleitung 
vermieden werden können. Die Termine für die in Bremen wie Bremerhaven mehr-
fach jährlich stattfindenden Fortbildungen für Anleiterinnen können unter der Tel.-Nr.: 
(0421) 361-4769 erfragt werden. 
 
 
7. Ausbildungsplanung und Anleitung 
 
Der Lernprozess der Praktikantinnen soll über eine differenzierte und individualisierte 
Ausbildungsplanung einen fachlichen roten Faden erhalten. Die Anerkennungsord-
nungen sehen deshalb vor, dass Anleiterin und Praktikantin während der ersten Wo-
chen gemeinsam die Lernziele festlegen und sie zusammen mit den vorgesehenen 
Lernschritten und Lernmitteln im Ausbildungsplan festhalten, der spätestens sechs 
Wochen nach Beginn des Praktikums an den Bereich Ausbildung bei der Senatorin 
für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen zur Überprüfung zu leiten ist. 
 

Der Ausbildungsplan hat den Charakter eines verbindlichen Kontraktes und bietet 
allen Beteiligten eine inhaltliche Folie auch für die notwendigen Anleitungsgespräche, 
die regelmäßig zwischen Anleitung und Praktikantin stattfinden sollen. Die Praxisstel-
le hat zu gewährleisten, dass den Anleiterinnen wie den Praktikantinnen dafür aus-
reichend Zeit eingeräumt wird.  
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Wenn - aus welchen Gründen auch immer - Anleitungsg espräche über längere 
Zeit nicht stattfinden, geht dies zu Lasten der Aus bildung der Praktikantinnen. 
Es ist ratsam, dass die Praktikantinnen in solchen Fällen möglichst rasch Kon-
takt zu der Ausbildungsberatung bei der Senatorin f ür Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen aufnehmen, damit Lösungen gefunden werde n, die sicherstellen, 
dass der Anspruch auf eine angemessene Ausbildung e ingelöst wird. 
 
Praktikantinnen dürfen nicht bedarfsdeckend eingese tzt werden.  Dieser Grund-
satz schließt selbstverständlich nicht aus, dass ihnen bereits auch Aufgaben übertra-
gen werden, die in den Bereich der Regeltätigkeiten der Berufsgruppe gehören. Ein 
wesentliches Ziel des Anerkennungsjahres ist, wie bereits mehrfach betont, dass die 
Praktikantinnen sich in eigenständigem, beruflichem Handeln erproben können. Sie 
sollen bei der selbstständigen Erledigung von Aufgaben Ernstfall-Erfahrungen ma-
chen und dabei auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ausbildungsplanung 
und Anleitungsgespräche dienen der Vorbereitung und der Reflexion des selbständi-
gen Handelns von Praktikantinnen, bieten ihnen zugleich Schutz vor möglichen  
Überforderungen und geben die Chance, aus Fehlern zu lernen. 
 
Zu den Anforderungen an Praxisanleiterinnen  gehören vor allem: 
 

• Differenzierte fachliche wie organisatorisch-rechtliche Kenntnisse im jeweiligen 
Arbeitsfeld, damit fachliche Aufgaben, rechtliche, fachpolitische und ökonomische 
Vorgaben und Rahmenbedingungen, institutionelle Entscheidungswege etc. an-
gemessen vermittelt werden können; 

• Klarheit über die Arbeitsziele, damit der eigene Arbeitsstil und die Vorgehenswei-
sen überzeugend deutlich gemacht werden können; 

• Reflexionsfähigkeit im Blick auf die berufliche Rolle und das professionelle Profil - 
auch im Vergleich zu anderen Ausbildungen; 

• Realistische Selbstwahrnehmung in Verbindung mit Kritik- und Distanzfähigkeit; 
• das Interesse, die Praktikantin zur Reflexion anzuregen und zum selbstständigen 

und selbstbewussten beruflichen Handeln zu motivieren. 
 
Qualitätsmerkmale der Anleiteraufgabe , die auf das Unterstützen des Lern- 
prozesses zielen, sind insbesondere: 
 

• Die gründliche Einführung ins Arbeitsfeld (fachlich, organisatorisch, rechtlich), 
• das gemeinsame Erarbeiten des Ausbildungsplans, der den roten fachlichen Fa-

den für das Ausbildungsjahr gibt, 
• das regelmäßige Führen von vorbereiteten Reflexions-Gesprächen, 
• das Übertragen von Aufgaben, bei denen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten erprobt und erweitert werden können,  
• die gemeinsame Planung, Durchführung und Auswertung von Hilfsinterventionen, 

Beratungen, Projekten etc.,   
• das kontinuierliche Feedback an die Praktikantin beim Erproben selbständigen 

Handelns, 



 

 13

Das Berufspraktikum 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
• die Bereitschaft dazu, die eigenen fachlichen Handlungsweisen kritisch hinterfra-

gen zu lassen, 
• das Erläutern von Konzepten, das Vermitteln methodischer Hinweise, das Emp-

fehlen von Fachliteratur.  
 
 
8. Praxisbegleitende Fachveranstaltungen und -semin are 
 
Die Anerkennungsordnungen sehen für alle Praktikantinnen die obligatorische Teil-
nahme an sog. “praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen” vor, für die folgen-
de Ziele formuliert wurden: 
 

• theoretische Aufarbeitung der Praxiserfahrungen, 
• Vertiefung der vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten und 
• ausbildungsplatzübergreifende Information. 
 

Zum Erreichen dieser Ziele werden in fünfzehn bzw. zwölf, von praxiserfahrenen 
Fachkräften geleiteten, Praktikantinnen-Treffen (Begleitgruppen) Anstöße gegeben. 
Dabei werden insbesondere die individuellen Lernprozesse zur beruflichen Identi-
tätsbildung unterstützt. Die Teilnehmerinnen erhalten Chancen zur gemeinsamen 
Reflektion der für sie neuen Rolle der professionellen Sozialarbeite-
rin/Sozialpädagogin – Erzieherin - Elementarpädagogin. Die Gruppen werden ar-
beitsfeldübergreifend zusammengesetzt. 
 
Bewährt haben sich bei den Begleitgruppen insbesondere zwei Lernformen: 
 

• Die Gruppenberaterinnen geben strukturierende Hilfen für das Darstellen und Re-
flektieren der Erfahrungen der Praktikantinnen beim Einüben der beruflichen Rolle. 

• Regelmäßige Kleingruppen-Treffen der Praktikantinnen ermöglichen den (peer-
group) - Erfahrungsaustausch und bieten Raum für kollegiale Unterstützungen und 
arbeitsplatzübergreifende Informationen. 

 
Bei den Zusammenkünften der Praktikantinnen geben sie (neben dem Ausbildungs-
plan) mündliche und/oder schriftliche Darstellungen  
 

• des Arbeitsplatzes und der Arbeitsaufgaben,  
• der Arbeitsplanung und des methodischen Vorgehens sowie  
• des eigenen Lernprozesses  
 

die Grundlage für die kollegialen Beratungsprozesse, die beruflichen Handlungs-
kompetenzen der Beteiligten fördern sollen. Art und Umfang der Berichte und die 
methodischen Formen des Fachaustauschs darüber werden von den Gruppenbera-
terinnen in den Gruppen festgelegt.  
 
Die schriftliche Darstellung des Lernprozesses im Berufspraktikum, Erfahrungs- oder 
Kolloquiumsbericht genannt, ist zugleich eine wichtige Grundlage für das Kolloquium. 
Der Kolloquiumsbericht sollte 10 Seiten DIN A 4 nicht überschreiten (Arial Schriftgrö-
ße 12, 1,5-zeilig. Die Praktikantinnen werden rechtzeitig schriftlich zur Abgabe des 
Berichtes gebeten. 
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Die Teilnahme an den Gruppentreffen ist obligatorisch, die Praxisstellen sind verpflichtet, 
die Praktikantinnen für insgesamt bis zu 38 Tage im Ausbildungsjahr freizustellen. 
 
Als Gruppenberaterinnen werden i.d.R. nur Fachkräfte mit (Fach)Hochschul-
Ausbildung eingesetzt, die über langjährige Berufserfahrungen in der Sozialen Arbeit 
und arbeitsfeldübergreifende Fachkenntnisse verfügen sowie zusätzliche Kompeten-
zen erworben haben, die für die Unterstützung von Lernprozessen von Erwachsenen-
Gruppen nützlich sind. Es wird ferner Wert darauf gelegt, dass im Kreis der Grup-
penberaterinnen ein breites Spektrum von Feldern der Sozialen Arbeit vertreten ist. 
 
Mit den Gruppenberaterinnen führt der Fachbereich Ausbildung regelmäßig Bespre-
chungen durch, die den Charakter kollegialer Beratung haben. Sie zielen auf die Aus-
wertung der Gruppenprozesse sowie den Erfahrungsaustausch über die im Begleitpro-
zess praktizierten Methoden. Ergänzend werden Seminare zur Qualifizierung der Grup-
penberaterinnen durchgeführt, insbesondere zu Fragen der Erwachsenenpädagogik. 
 
 
Ergänzende Fachseminare 
 
Weitere begleitende Fachveranstaltungen dienen der vertiefenden Einführung in 
spezifische Arbeitsfelder oder der Information und Diskussion über ausgewählte 
Fachthemen und fördern den durch die Ausbildung in Fachschule / Fachhochschule 
nicht abgeschlossenen Lernprozess. Dabei spielen die Bezüge zwischen theoreti-
schem Anspruch und der Praxisrealität eine besondere Rolle: 
 
Für die Erzieherinnen und Elementarpädagoginnen sind Fachseminare zu The-
men im Kontext der „vierten Entwicklungsaufgabe“ vorgesehen, an denen Lehrerin-
nen der Bremer Fachschulen für Sozialpädagogik mitwirken sollen: Die Bedeutung 
von Konzepten in der sozialpädagogischen Arbeit, Ziele und Methoden der Elternar-
beit, Arbeiten im Team. Ausgangspunkte für diese Seminare sind die neu gewonne-
nen Erfahrungen der Praktikantinnen. Weitere Fachseminare beziehen sich auf  Fra-
gen des Arbeits- und Jugendhilferechts, fachpolitischer Entscheidungsstrukturen in 
Bremen und betrieblicher Interessenvertretung. Zudem werden trägerspezifische Ta-
gesveranstaltungen mit unterschiedlichen Themen angeboten. 
 
Für die Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterarbeiterinnen wird eine Seminarreihe 
angeboten, die sich mit ausgewählten Fachthemen unterschiedlicher Arbeitsfelder 
der Sozialen Arbeit in Bremen beschäftigen.  
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9. Kolloquien und Staatliche Anerkennung  
 
Die Termine für die Kolloquien liegen, so sehen es die Anerkennungsordnungen vor, 
frühestens  zwei Monate vor Ende des gesamten Praktikums, spätestens drei Mona-
te nach seinem Ende. Sie werden den Praktikantinnen schriftlich mitgeteilt. Die Zu-
lassung zum Kolloquium setzt voraus, dass die Praxisstelle eine positive Zwischen-
beurteilung abgegeben hat. 
 
Das Kolloquium hat den Charakter eines fachlichen Prüfungsgespräches und soll 
klären, 
 

ob die Berufspraktikantin über ausreichende Kenntni sse, Fähigkeiten und Er-
fahrungen verfügt, um selbständig und verantwortlic h Aufgaben der Sozialar-
beit und Sozialpädagogik/sozialpädagogische Aufgabe n mit Gruppen wahr-
nehmen zu können . 
 
Es dauert jeweils bis zu 30 Minuten. Ein inhaltlicher Ausgangspunkt für das Kolloqui-
um ist der o.g. Erfahrungsbericht, in dem sich die Praktikantinnen mit ihrem Lernpro-
zess und der Umsetzung der theoretischen Kenntnisse in die Praxis auseinandersetzen.  
 
Im Interesse einer gelingenden professionellen Identitätsbildung hat es sich als güns-
tig erwiesen, dass in den Kolloquien fachliche Fragen aus den jeweils in Rede ste-
henden Arbeitsfeldern in engem Zusammenhang mit den individuellen Lernprozes-
sen behandelt werden - in bewusster Abkehr sowohl vom Abfragen abgehobenen 
Fachwissens wie auch vom bloßen Erörtern subjektiver Befindlichkeiten.  
 
Im Zentrum des Prüfungsgesprächs steht die Frage, ob und wie die Praktikantinnen 
ihre berufliche Rolle und Aufgabe als Fachkräfte in der Sozialen Arbeit / Erziehungs-
arbeit wahrzunehmen und zu reflektieren gelernt haben. Dazu gehört u.a. die Fähig-
keit darzustellen und zu begründen, welche fachlichen Entscheidungen sie wann, wie 
und warum treffen. 
 
Die Kolloquiums-Kommissionen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

• zwei Vertreterinnen der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, 
von denen eine den Vorsitz hat und eine das Protokoll führt; 

•  eine Vertreterin der Senatorin für Bildung und Wissenschaft; 
•  eine Vertreterin der freien Träger von Praxisstellen, die durch die Vereinigun-

gen der freien Wohlfahrtspflege benannt wird; 
•  eine Vertreterin der öffentlichen Träger von Praxisstellen,  
• eine Beauftragte des Gesamtpersonalrates, die in Absprache mit den Interes-

senvertretungen bei den freien und öffentlichen Trägern benannt wird. 
• Auf Wunsch der Berufspraktikantin kann die Frauenbeauftragte oder die 

Schwerbehindertenvertretung mit beratender Stimme am Kolloquium teilneh-
men.  
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Die Entscheidung der Kommission über das Bestehen der Prüfung ist eine wichtige 
Voraussetzung zur Erteilung der staatlichen Anerkennung: 
 
Unter staatlicher Anerkennung  wird sowohl das oben erläuterte spezifische Verfah-
ren der Berufszulassung von Fachkräften in der sozialen und sozialpädagogischen 
Arbeit verstanden, bei dem fachliche wie persönliche Eignungsmerkmale überprüft 
werden, wie auch das in Bremen von der senatorischen Fachbehörde ausgestellte 
Dokument, das die Berufspraktikantinnen nach dem erfolgreichen Verlauf des Aner-
kennungsjahres erhalten. 
 
Im Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, in Laufbahnverordnungen für Beamte und auch in 
Vergütungsordnungen von freien Trägern der Sozialen Arbeit - wie den Kirchen – ist 
die staatliche Anerkennung ein wesentliches Merkmal für die tarifliche Eingruppie-
rung der Fachkräfte.  
 
Voraussetzungen für die Ausstellung der Anerkennungsurkunde sind, dass 
 

• der positive Verlauf des Praktikums bescheinigt, 
• das Kolloquium bestanden und 
• ein Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt  
wird. 
 
In den Fällen, bei denen die Kommission zu der Entscheidung „nicht bestanden“ 
kommt, kann das Kolloquium frühestens nach sechs Monaten wiederholt werden. Die 
Kommission erteilt i.d.R. die Auflage, dass das Praktikum um mindestens sechs Mo-
nate verlängert wird, eine angemessene Anleitung gewährleistet wird und ein neuer 
Erfahrungsbericht vorzulegen ist. Bei den Verlängerungen des Praktikums hat sich 
ein Wechsel der Praxisstelle oft als sinnvoll erwiesen. Mit allen Praktikantinnen, die 
das Kolloquium nicht bestanden haben, wird auf Wunsch ein ausführliches Gespräch 
geführt, in dem die Gründe für die Entscheidung der Kommission und Perspektiven 
für den neuen Lernprozess in der Ausbildung erörtert werden. 
 

Eine zweite Wiederholung des Kolloquiums ist nur in besonderen Ausnahmefällen 
möglich. 
 
Eine Verlängerung des Praktikums wird auch dann erforderlich, wenn die Praxisstelle 
eine negative Beurteilung abgegeben hat - die Ausstellung der Anerkennungsurkun-
de kann in solchen Fällen erst erfolgen, wenn der erfolgreiche Verlauf des Prakti-
kums bescheinigt wurde. 
 
Die Anerkennung kann ferner versagt werden, wenn die Berufspraktikantin an einer 
Schwäche ihrer geistigen oder körperlichen Kräfte leidet oder die Praktikantin wegen 
einer vorsätzlichen strafbaren Handlung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt ist und sich 
aus dem Urteil die mangelnde Eignung für den Beruf ergibt. 
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 Regelungen zu den Anerkennungsordnungen 
 
 
 
1. Regelung zum Sozialverwaltungspraktikum  für  

Sozialarbeiterinnen / Sozialpädagoginnen 
 
Nach der bremischen Anerkennungsordnung für Sozialarbeiterinnen / Sozialpädago-
ginnen (AO) gliedert sich das einjährige Berufspraktikum  in den neunmonatigen 
sozialpraktischen  und den dreimonatigen Sozialverwaltungsteil  - siehe AO § 3. 1  
Das Sozialverwaltungspraktikum kann als Block an den Anfang oder das Ende des 
Praktikums oder auch in eine andere zeitliche Phase gelegt werden, zu empfehlen ist 
der Beginn am Anfang eines Jahresquartals. 
 
Anforderungen an das Sozialverwaltungspraktikum 
Im Paragraphen 3 der AO sind die Anforderungen an das Sozialverwaltungsprakti-
kum so formuliert: „Während der Sozialverwaltungstätigkeit soll der Berufspraktikant 
in die rechtlichen Grundlagen sozialer Arbeit eingeführt und mit den Grundfunktionen 
von Verwaltungshandeln vertraut gemacht werden. Er soll einen Überblick über die 
Zuständigkeiten und das Zusammenwirken der verschiedenen Bereiche gewinnen.“ 
 
Zu den Anforderungen gehört im einzeln, dass den Praktikantinnen Gelegenheit ge-
geben wird 
 

• Einführungen zu erhalten in die Anwendung von Sozialgesetzen;  

• Einsichten in praktisches Verwaltungshandeln gewinnen, Ermessensspielräume 
erkennen sowie die Rollen, Interessen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten  
analysieren zu können; 

• zur praktischen fachlichen Erprobung bei der selbstständigen Übernahme von 
Einzelaufgaben/-fällen eines Rechtsgebietes; 

• zur Einübung in das Anfertigen von schriftlichen Stellungnahmen, Berichten, Pro-
tokollen usw. für Kostenträger, Gerichte, andere Dienste, Teams, Vorgesetzte 
etc.;  

• zur Beteiligung an fachlichen Diskussions- und Veränderungsprozessen der je-
weiligen Träger, Dienste und Einrichtungen; 

• zum Sammeln von Erfahrungen in der Zusammenarbeit in Teams, mit Kooperati-
onspartnern und fachlich relevanten Instanzen ggf. durch Hospitationen. 

 

                                            
1 Mit den 2008 festgelegten Regelungen ist zugleich gewährleistet, dass nach dem erfolgreichen Ab-
schluss von Studium und Berufspraktikum die Gleichwertigkeit mit dem Abschluss der 2. Verwal-
tungsprüfung gegeben ist und den Absolventinnen die Übernahme ins Beamtenverhältnis ermöglicht 
wird. 
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Praxisstellen für die Durchführung des Sozialverwal tungspraktikums 
„Die Sozialverwaltungstätigkeit ist in der Regel in kommunalen oder staatlichen Be-
hörden abzuleisten....(Sie) kann auch in der Verwaltung eines Trägers der freien 
Wohlfahrtspflege abgeleistet werden, wenn die Aufgaben den Aufgaben in einer öf-
fentlichen Verwaltung vergleichbar sind.“ (§ 3 AO) 
 
 
Integrierte Praktika 
In etlichen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit bei freien wie öffentlichen Trägern ha-
ben sich die Aufgabenstellungen für Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen so 
entwickelt, dass die Trennung der beiden Teile des Berufspraktikums sich als nicht 
mehr sinnvoll erwiesen hat und dementsprechend mehr integrierte Praktika möglich 
wurden.  
 

Die o.g. Anforderungen gelten auch für die integrierten Praktika. Für integrierte  
Sozialverwaltungspraktika kommen darum Jugendfreizeitheime, Häuser der Familie, 
Kindertagesheime, kleinere Wohnheime und Wohngruppen, kleinere Bildungs- und 
Kultureinrichtungen, Schulen und andere vergleichbare Einrichtungen weiterhin nicht  
in Frage, weil die o.g. Anforderungen dort nicht einzulösen sind. 
 

 
 
Beratung 
Frau Schoppe Tel.: 361-2387, Frau Eckebrecht Tel.: 361-6885, Frau Jürgens Tel.: 
361-2768 stehen als Ausbildungsberater/innen für Nachfragen über das Sozialver-
waltungspraktikum zur Verfügung. 
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2. Regelung für Praktika von Sozialarbeiterinnen/So zialpädagoginnen  

in Tageseinrichtungen für Kinder 
 
 
Vor Abschluss von Ausbildungsverträgen mit SP/SA-Praktikantinnen in Tageseinrich-
tungen für Kinder ist allen Beteiligten deutlich zu machen, dass sich die Qualifika-
tionsprofile der Berufsgruppen Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen / Sozial-
arbeiterinnen (SP/SA) in wichtigen Punkten unterscheiden. Bei der Auswahl von 
Praktikantinnen und Anleiterinnen und im Zuge der Planung der verschiedenen Aus-
bildungsphasen sollten vor allem folgende Punkte beachtet werden: 
 

• Gruppenübergreifende Aspekte der Arbeit in Tageseinrichtungen sind als verbind-
licher Bestandteil der Ausbildung von Fachkräften mit Hochschulabschluss zu be-
trachten, d.h. das Erproben professioneller Handlungsfähigkeiten darf sich nicht 
auf die direkte pädagogische Arbeit mit einzelnen Kindern und Kindergruppen be-
schränken. 

• Das intensive Kennenlernen der mit Leitungsfunktionen in Tageseinrichtungen 
verbundenen Aufgaben und Kompetenzen ist als integrales Element der Ausbil-
dung von SP/SA zu verstehen. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, können 
kurzfristige Hospitationen im Arbeitsfeld der Heimleitung allein i.d.R. nicht ausrei-
chen. 

• Die jeweiligen Anleiterinnen sollten für das breiter gefächerte Anforderungsprofil 
fachlich ausgewiesen und  in der Lage sein, dafür die entsprechenden Lernchan-
cen zu eröffnen und den Lernprozess zu begleiten. 

• Wert ist darauf zu legen, dass die SP/SA-Praktikantinnen Gelegenheit dazu erhal-
ten, sich vertieft exemplarisch auseinander zu setzen mit Themen wie z.B. Kon-
zeptentwicklung, Integrative Pädagogik, Personalführung, Budgetverantwortung, 
Qualitätssicherung, Verwaltungsreform, stadtteilorientiertes Arbeiten und Koopera-
tion mit für die Kita-Arbeit relevanten Diensten und Instanzen u.ä. 

• Für Berufspraktikantinnen, die eine Erzieherinnen-Ausbildung und Berufspraxis 
haben, können besondere Lösungen gefunden werden, die sich an ihren speziel-
len Erfahrungen und Lernzielen ausrichten. 

 
Die Richtlinie orientiert sich an dem Anrecht von Praktikantinnen darauf, dass die 
spezifischen Kompetenzen der Berufsgruppen Sozialpädagogen/Sozialarbeiter und 
Erzieher im Anerkennungsjahr Beachtung finden. Auch wenn im Alltag von Kinderta-
geseinrichtungen viele Gemeinsamkeiten der beiden Professionen augenfällig sind, 
ist bei der Ausbildung der beiden Professionen auf die notwendigen Differenzierun-
gen zu achten. 
 
Wir würden es begrüßen, wenn die Einrichtungen in Zweifelsfällen möglichst vor der 
schriftlichen Fixierung des Ausbildungsplans die Ausbildungsberatung in Anspruch 
nähmen - Namen und Tel.-Nr. siehe vorn. 
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3. Neuregelungen für Praktikantinnen, die ihre Ausb ildung bzw. ihr 

Studium nicht in Deutschland absolviert haben 
 
Berufspraktikantinnen, die ihr Studium oder ihre Ausbildung nicht in Deutschland ab-
solviert haben, müssen ihre, im Ausland erworbenen Kenntnisse mit den deutschen 
Bildungsabschlüssen gleichstellen lassen.  
Für die Gleichstellung zur staatlich geprüften Erzieherinne n oder Heilerzie-
hungspflegerinnen  ist Frau Arfmann bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
zuständig.  
Für die Gleichstellung mit dem Diplom für Sozialarbeiterinn en bzw. Sozialpäda-
goginnen  ist Frau Winkelmann bei der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen zuständig. 
 
Zur Erlangung der staatlichen Anerkennung müssen die gleichgestellten Absolven-
tinnen laut § 1 der Anerkennungsordnungen auch ein ausreichendes sprachlichen 
Niveau nachweisen und ggf. weitere Anpassungsauflagen, wie zum Beispiel bei So-
zialarbeiterinnen den Besuch von Rechtveranstaltungen im Fachbereich Soziale Ar-
beit, nachweisen.  
Da die Anforderungen abhängig von den jeweils nachgewiesenen Vorerfahrungen 
sind, müssen sich die Berufspraktikantinnen und die Anstellungsträger frühzeitig vor 
der Gestaltung des Ausbildungsvertrages mit dem Bereich Ausbildung in Verbindung 
setzen – Namen und Tel.-Nr. siehe Seite 5. 
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Verordnung zur Anpassung der Verordnungen der
Schulen für Erwachsene für den Erwerb von 

Abschlüssen der Sekundarstufe I

Vom 1. April 2011

Aufgrund des § 24 Absatz 6, des § 38 Absatz 5, des § 40
Absatz 8 und des § 45 in Verbindung mit § 67 des Bre-
mischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, 388,
398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237) geändert
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung für die Schulen 
für Erwachsene im Lande Bremen 

Die Verordnung für die Schulen für Erwachsene im
Lande Bremen vom 22. Juni 2006 (Brem.GBl. S. 337 –
223-l-4), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 23. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 428) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Gliederung der Bildungsgänge wird wie
folgt geregelt: 

1. Bildungsgänge, die zur Erweiterten Berufs-
bildungsreife oder zum Mittleren Schul-
abschluss führen, in der Verordnung über
die Bildungsgänge zum Erwerb der Erwei-
terten Berufsbildungsreife und zum Erwerb
des Mittleren Schulabschlusses der Schule
für Erwachsene, 

2. Bildungsgänge, die zur Allgemeinen Hoch-
schulreife führen, 

a) in der Tagesform (Kolleg) in der Verord-
nung über den Bildungsgang des Kollegs,

b) in der Abendform (Abendgymnasium) in
der Verordnung über den Bildungsgang
des Abendgymnasiums.“

2. § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird aufge-
hoben. 

3. Die Überschrift des § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 Übergang von Absolventinnen und Absol-
venten des Bildungsganges zum Erwerb des
Mittleren Schulabschlusses in das Kolleg oder
Abendgymnasium“

4. § 6 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Über den Wechsel und die spätere Einstufung
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter
gemäß der Verordnung über die Bildungsgänge
zum Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife
und zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses
der Schule für Erwachsene im Lande Bremen.“

Artikel 2

Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge
der Sekundarschule für Erwachsene im Lande Bremen

Die Verordnung über die Bildungsgänge der Se-
kundarschule für Erwachsene im Lande Bremen vom
22. Mai 2009 (Brem.GBl. S. 186 –223-a-24), die durch
Artikel 1 Absatz 62 des Gesetzes vom 25. Mai 2010
(Brem.GBl. S. 349) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Verordnung über die Bildungsgänge zum Er-
werb der Erweiterten Berufsbildungsreife und
zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses der
Schule für Erwachsene“
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2. § 1 wird wie folgt gefasst:

„Diese Verordnung gilt für

1. den Bildungsgang zum Erwerb der Erweiter-
ten Berufsbildungsreife und 

2. den Bildungsgang zum Erwerb des Mittleren
Schulabschlusses der Schule für Erwachse-
ne.“

3. §§ 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

§ 2

Unterrichtsziel

„(1) Unterrichtsinhalte, Unterrichtsgestaltung
und Lernformen der Bildungsgänge gemäß § 1
sollen den Bedürfnissen der Erwachsenen ent-
sprechen und ihre Lebens- und Berufserfahrung
berücksichtigen, individuelles Lernen ermögli-
chen und zum selbstständigen Lernen befähigen.

(2) Der Bildungsgang gemäß § 1 Nummer 1
führt zum Erwerb der Erweiterten Berufsbil-
dungsreife und der Bildungsgang gemäß § 1
Nummer 2 zum Erwerb des Mittleren Schulab-
schlusses.

§ 3 

Gliederung

(1) Die Bildungsgänge gemäß § 1 gliedern
sich in Halbjahreskurse. Sie können als leis-
tungsbezogene Module der Fächer der schriftli-
chen Abschlussprüfung und als weitere Module
zum kumulativen Erwerb der Erweiterten Be-
rufsbildungsreife und des Mittleren Schulab-
schlusses führen.

(2) Die Bildungsgänge gemäß § 1 können in
der Vollzeitform oder in der Teilzeitform besucht
werden.“

4. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In der Vollzeitform beträgt die Verweildauer 

1. im Bildungsgang zum Erwerb der Erweiterten
Berufsbildungsreife höchstens eineinhalb Jah-
re und

2. im Bildungsgang zum Erwerb des Mittleren
Schulabschlusses höchstens zwei Jahre.“

5. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Bei Teilzeitbildungsgängen können für al-
le Fächer auch Formen des Fernunterrichts an-
geboten werden. Der Anteil des Präsenzunter-
richtes überwiegt.“

6. In § 8 wird die Angabe „der Sekundarschule Bre-
men“ durch die Angabe „gemäß § 1“ ersetzt. 

Artikel 3

Änderung der Verordnung über den Erwerb 
der Erweiterten Berufsbildungsreife

(Erweiterter Hauptschulabschluss) und des 
Mittleren Schulabschlusses (Realschulabschluss) 

in den Schulen für Erwachsene im Lande Bremen

Die Verordnung über den Erwerb der Erweiterten
Berufsbildungsreife (Erweiterter Hauptschulabschluss)
und des Mittleren Schulabschlusses (Realschulab-
schluss) in den Schulen für Erwachsene im Lande Bre-

men vom 1. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 197 – 223-n-9), die
durch Artikel 4 der Verordnung vom 27. Februar 2010
(Brem.GBl. S. 243) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert: 

1. In der Überschrift werden die Angaben „(Erwei-
terter Hauptschulabschluss)“ und „(Realschul-
abschluss)“ gestrichen. 

2. In § 1 werden die Angaben „(Erweiterter Haupt-
schulabschluss)“ und „(Realschulabschluss)“ ge-
strichen. 

3. § 2 wird aufgehoben. 

4. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) An der Abschlussprüfung nehmen alle
Schülerinnen und Schüler teil, die das Abschlus-
shalbjahr des Bildungsganges zum Erwerb der Er-
weiterten Berufsbildungsreife oder des Bildungs-
ganges zum Erwerb des Mittleren Schulabschlus-
ses besuchen. An der jeweiligen abgeschichteten
Teilprüfung nehmen diejenigen Schülerinnen und
Schüler teil, für die das jeweilige Fach Prüfungs-
fach im Sinne von § 4 Absatz 1 ist.“

5. § 7 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie besteht aus der Schulleiterin oder dem
Schulleiter als Vorsitzende oder Vorsitzenden
und zwei von ihr oder ihm bestellten in den Bil-
dungsgängen zum Erwerb der Erweiterten Be-
rufsbildungsreife oder zum Erwerb des Mittleren
Schulabschlusses unterrichtenden Lehrerinnen
oder Lehrern.“

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Bremen, den 1. April 2011

Die Senatorin für
Bildung und Wissenschaft

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den
Erwerb der Abschlüsse durch Abschlussprüfungen

im Sekundarbereich I

Vom 1. April 2011

Auf Grund des § 40 Absatz 8 in Verbindung mit § 67
des Bremischen Schulgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,
388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237) geändert
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse
durch Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I vom
18. Juli 2005 (Brem.GBl. S. 375, 569 – 223-n-2), die zu-
letzt durch Artikel 1 Absatz 89 des Gesetzes vom 
25. Mai 2010 (Brem.GBl. S. 349) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „(Erweiterter
Hauptschulabschluss)“ gestrichen. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „(Realschulab-
schluss)“ gestrichen. 



c) In Nummer 3 werden die Angaben „(Erweiter-
ter Hauptschulabschluss)“ und „(Realschulab-
schluss)“gestrichen. 

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird nach dem Wort „Ab-
schlussprüfung“ das Komma durch einen
Punkt ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „(Haupt-
schulabschluss)“ gestrichen.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „(Real-
schulabschluss)“ gestrichen.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlus-
ses nach § 2 Nummer 1 bis 3 erfolgt schriftlich
in den Fächern Deutsch und Mathematik so-
wie in der ersten Fremdsprache, mündlich in
einem weiteren zugelassenen Fach nach Wahl
der Schülerin oder des Schülers. In den schrift-
lich geprüften Fächern können zusätzliche
mündliche Prüfungen durchgeführt werden.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben; Absatz 4 wird Ab-
satz 3. 

c) Absatz 5 wird aufgehoben. 

d) Absatz 6 wird Absatz 4.

e) Absatz 7 wird Absatz 5.

4. In Abschnitt 2 wird nach § 4 folgender § 4a ein-
gefügt: 

„§ 4a Zulassungsvoraussetzung

(1) An der Prüfung nehmen alle Schülerinnen
und Schüler teil, sofern sie die letzte Jahrgangs-
stufe des Bildungsganges bis zu deren Ende be-
sucht haben und eine Projektarbeit nach den Ab-
sätzen 2 bis 5 abgelegt haben.

(2) Die Projektarbeit findet in der Regel im ersten
Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 als Einzel-
oder Gruppenarbeit statt und besteht aus:

1. den Ergebnissen eines fachübergreifenden
Projekts,

2. der Präsentation der Projektergebnisse,

3. einem anschließenden Gespräch über die Er-
gebnisse.

Die Präsentation und das Gespräch werden von
zwei Lehrkräften bewertet.

(3) Die Projektarbeit ist fachübergreifend ange-
legt und wird einem Fach nach § 4 Absatz 1 zu-
geordnet. Die Themen haben einen Bezug zu
den Unterrichtsgegenständen der Jahrgangsstu-
fen 9 und 10. Für das fachübergreifende Projekt
weist die Schule in Jahrgangsstufe 10 eine Jah-
reswochenstunde als Projektstunde aus.

(4) Die Note der Projektarbeit fließt in die Note
des Faches ein, dem sie nach Absatz 3 zugeord-
net ist.

(5) Die Projektarbeit wird mit Thema und Note
im Abschlusszeugnis angegeben. Sie wird mit
Thema und Note im Zwischenzeugnis der 
10. Jahrgangsstufe angegeben, sofern sie am En-
de des ersten Schulhalbjahres abgeschlossen ist.“

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

b) Absatz 4 wird Absatz 2.

6. § 6 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Aufgaben für die mündliche Prüfung wer-
den von der prüfenden Lehrkraft mit Zustim-
mung der oder des Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission gestellt.“

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Durchführung der Abschlussprü-
fung wird für jeden Prüfling in jedem betroffe-
nen Fach ein Fachprüfungsausschuss gebil-
det, der aus zwei Mitgliedern besteht.“

b) Die Absätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst:

„(3) Für die Fächer der schriftlichen und
mündlichen Prüfung bestehen die Fachprü-
fungsausschüsse aus der Fachlehrkraft, die
die Schülerin oder den Schüler unterrichtet,
als prüfendem Mitglied und einer weiteren
Fachlehrkraft. Die Mitglieder des Fachprü-
fungsausschusses bewerten die Prüfungsleis-
tung.

(4) In der mündlichen Prüfung ist das prü-
fende Mitglied für die Aufgabenstellung der
mündlichen Prüfung und die Durchführung
der mündlichen Prüfung verantwortlich. Das
zweite Mitglied fertigt eine Niederschrift an.
Es kann ebenfalls Fragen stellen.

(5) Weichen die Einzelnoten der beiden
Mitglieder des Fachprüfungs-ausschusses in
den schriftlichen und mündlichen Prüfungen
voneinander ab, ergibt sich die Note der Prü-
fungsleistung aus dem Durchschnitt der bei-
den Einzelnoten. Ist der Mittelwert nicht
ganzzahlig, wird in Richtung des Notenvor-
schlags des prüfenden Mitglieds gerundet.“

8. § 10 wird aufgehoben. 

9. § 11 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei mündlichen Prüfungen können zuhören:

1. ein Mitglied des Zentralelternbeirats,

2. ein Mitglied des Elternbeirats,

3. ein Mitglied der Schülervertretung,

4. Schülerinnen und Schüler des Schuljahrgangs,
in dem die Prüfung im jeweils folgenden Schul-
jahr stattfindet.“
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10. § 12 Absatz 1 bis 6 werden wie folgt geändert:

„(1) Die Mitglieder des Fachprüfungsausschus-
ses stellen die Prüfungsnote in einem Prüfungs-
fach fest. Die Prüfungsnote ergibt sich zu zwei
Drittel aus der zum Ende des Schuljahres erreich-
ten Note sowie zu einem Drittel aus der Note der
Prüfungsleistung entsprechend der Bewertungen
des Fachprüfungsausschusses.

(2) In einem Fach der schriftlichen Prüfung, in
dem zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt,
wird die Prüfungsleistung aus den Ergebnissen
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung im
Verhältnis 1:1 ermittelt.

(3) Die Prüfungsnote wird bis auf eine Stelle
hinter dem Komma errechnet. Dabei ist die erste
Stelle nach dem Komma von null bis vier abzu-
runden und von fünf bis neun aufzurunden.

(4) Die Note der Prüfungsleistung ist dem Prüf-
ling bekannt zu geben.

(5) Die gesamte Prüfung ist bestanden, wenn
die Schülerin oder der Schüler in den Prüfungs-
noten nach § 3 Absatz 1 ein Notenbild aufweist,
das ohne Anwendung der Ausgleichsbestimmun-
gen in § 10a Absatz 1 Nummer 2 oder 3 der Ver-
setzungsordnung zur Versetzung führen muss,
und keine Prüfungsnote ungenügend ist und
nicht mehr als eine Prüfungsnote mangelhaft ist.

(6) Abweichend von Absatz 5 kann eine min-
destens befriedigende Leistung in einer Projekt-
arbeit nach § 4a eine mangelhafte Leistung in ei-
nem Fach ausgleichen, das nicht Gegenstand der
Abschlussprüfung ist.“

11.§ 18 wird aufgehoben.

12.§ 19 wird § 18.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft.

Bremen, den1. April 2011

Die Senatorin für
Bildung und Wissenschaft

Ordnung zur staatlichen Anerkennung der 
Sozialpädagoginnen / Sozialarbeiterinnen und 

Sozialpädagogen / Sozialarbeiter im Lande Bremen
(Anerkennungsordnung)

Vom 9. September 2010

Aufgrund des § 114 des Bremischen Hochschulge-
setzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375) wird ver-
ordnet: 

§ 1 

Grundsatz

(1) Die staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin
oder Sozialarbeiterin oder als Sozialpädagoge oder
Sozialarbeiter erhält, wer nach erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums im Studiengang Sozialpäda-
gogik/Sozialarbeit an der Hochschule Bremen seine
berufliche Eignung in einem einjährigen Berufsprakti-
kum nachgewiesen hat.

§ 1a

Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse 

(1) Die Anerkennung eines außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland von Angehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines der übrigen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz oder eines
anderen Staates erworbenen Ausbildungsabschlusses
als Sozialpädagogin oder Sozialarbeiterin oder als So-
zialpädagoge oder Sozialarbeiter mit dem Abschluss
Diplom oder dem Bachelor of Arts erfolgt gemäß der
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen. Die Anerkennung
eines außerhalb der Europäischen Union, eines der
übrigen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum und außerhalb der
Schweiz erworbenen Ausbildungsabschlusses als Sozi-
alpädagogin oder Sozialarbeiterin oder als Sozial-
pädagoge oder Sozialarbeiter (Diplom oder Bachelor
of Arts) erfolgt ebenfalls unter Anwendung der nach-
folgend bestimmten Voraussetzungen.

(2) Die staatliche Anerkennung wird durch die Se-
natorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales erteilt, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes gegeben ist und die Kriterien dieser An-
erkennungsordnung unter Beachtung der für diesen
Beruf notwendigen Sprachkenntnisse erfüllt werden.
Die Sprachkenntnisse werden als ausreichend aner-
kannt, wenn sie für die Aufnahme an der Hochschule
Bremen für den Studiengang Soziale Arbeit ausrei-
chen würden

(3) Entspricht die Qualifikation, auch unter Berück-
sichtigung der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller erworbenen Berufserfahrungen, ihrem In-
halt nach nicht den in dieser Anerkennungsordnung
bestimmten Anforderungen, so kann die staatliche
Anerkennung unter Beachtung der in der Anerken-
nungsordnung genannten Voraussetzungen von der
erfolgreichen Ableistung eines Anpassungslehrgangs
oder dem Bestehen einer Eignungsprüfung abhängig
gemacht werden. Die Antragstellerin oder der Antrag-
steller hat das Recht, zwischen dem Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung zu wählen. Die Dauer
des Anpassungslehrgangs darf hierbei einen Zeitraum
von drei Jahren nicht überschreiten. Die Teilnahme an
einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprü-
fung setzt voraus, dass die Antragstellerin oder der
Antragsteller über die oben genannten Sprachkennt-
nisse verfügt.

(4) Die Entscheidung über die Anerkennung, die
Voraussetzungen, den Inhalt und das Verfahren des
Anpassungslehrganges und der Eignungsprüfung
trifft die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales.

(5) Zur Beurteilung der persönlichen Eignung kön-
nen angefordert werden:

– Polizeiliches Führungszeugnis des Herkunftslan-
des und der Aufenthaltsländer und

– Unterlagen, die von den zuständigen Behörden
des Herkunftsmitgliedstaates ausgestellt wurden
und



– eine eidesstattliche Erklärung, wenn im Her-
kunftsmitgliedstaat Unterlagen über die Vorstra-
fenfreiheit nicht ausgestellt wird, oder

in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche Er-
klärung gibt, eine feierliche Erklärung, die die betref-
fende Person vor einer zuständigen Justiz- oder Ver-
waltungsbehörde oder gegebenenfalls vor einem No-
tar oder einer entsprechend bevollmächtigten Berufs-
organisation des Herkunftsmitgliedstaats, die eine
dieser eidesstattlichen oder feierlichen Erklärungen
bestätigende Bescheinigung ausstellt, abgegeben hat,
die belegen, dass keine Verurteilung wegen einschlä-
giger strafbarer Handlungen vorliegt.

§ 2

Berufspraktikum

(1) Das Berufspraktikum besteht aus der sozialprak-
tischen Tätigkeit, aus gleichzeitigen praxisbegleiten-
den Ausbildungsveranstaltungen und aus einem Kol-
loquium.

(2) Ziel des Berufspraktikums ist die Befähigung,
Aufgaben der Sozialarbeit und Sozialpädagogik vor
allem im Bereich der öffentlichen und freien Träger
der Jugend-, Familien- und Sozialhilfe selbstständig
und verantwortlich wahrnehmen zu können.

(3) Im Berufspraktikum soll Gelegenheit gegeben
werden, 

1. im Studium erworbene theoretische und metho-
dische Kenntnisse und Fähigkeiten in der beruf-
lichen Praxis anzuwenden, zu ergänzen und zu
vertiefen,

2. eigene Wirkungsmöglichkeiten zu erproben und
sich in der Zusammenarbeit mit anderen Fach-
kräften zu üben,

3. die Tätigkeitsbereiche und ihre besonderen Auf-
gaben, Möglichkeiten und Grenzen kennen zu
lernen und sich selbst als Beteiligte oder Betei-
ligter in Problemlösungsprozessen zu erfahren,
sowie

4. rechtliche, organisatorische und institutionelle
Zusammenhänge und die Bedeutung übergeord-
neter Verfahrens- und Entscheidungsprozesse zu
erfassen.

§ 3 

Sozialpraktische Tätigkeit

(1) Die sozialpraktische Tätigkeit ist in Praktikums-
stellen der Jugend-, Familien- und Sozialhilfe sowie in
den Bereichen Bildung, Gesundheit, Rechtspflege
oder anderen Praktikumsstellen, soweit sie sozialprak-
tische Aufgaben wahrnehmen, abzuleisten.

(2) Die sozialpraktische Tätigkeit dauert bei Voll-
zeittätigkeit 1 Jahr. Sie umfasst eine 9-monatige so-
zialpädagogische Tätigkeit, sowie eine 3-monatige
Tätigkeit im Sozialverwaltungsbereich. Die anerken-
nende Stelle entscheidet in fachlich begründeten Ein-
zelfällen auf Antrag über Ausnahmen von dieser Re-
gelung.

(3) Während der sozialpädagogischen Tätigkeit er-
fahren die Berufspraktikantinnen oder Berufsprakti-
kanten den Umgang mit Zielgruppen. Ihnen sind zu-
nehmend Aufgaben zur eigenständigen Wahrneh-

mung zu übertragen. Sie sollen lernen, Methoden und
Kenntnisse der Sozialarbeit für die Arbeit der Ziel-
gruppen anzuwenden. Sie sind in die rechtlichen
Grundlagen sozialer Arbeit einzuführen und mit den
Grundfunktionen von Verwaltungshandeln vertraut
zu machen. Sie erhalten einen Überblick über die Zu-
ständigkeiten und das Zusammenwirken der verschie-
denen Bereiche.

(4) Während der Sozialverwaltungstätigkeit erfah-
ren die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten
die Einführung in die rechtlichen Grundlagen sozialer
Arbeit und werden mit den Grundfunktionen von Ver-
waltungshandeln vertraut gemacht. Sie sollen einen
Überblick über die Zuständigkeiten und das Zusam-
menwirken der verschiedenen Bereiche gewinnen.

(5) Die sozialpädagogische Tätigkeit kann grund-
sätzlich bei allen Trägern abgeleistet werden, sofern
sie die Bedingungen nach § 4 erfüllen. Die Sozialver-
waltungstätigkeit ist in der Regel in kommunalen oder
staatlichen Behörden abzuleisten. Letztere kann auch
in der Verwaltung eines Trägers der freien Wohlfahrts-
pflege abgeleistet werden, wenn die Aufgaben den
Aufgaben in einer öffentlichen Verwaltung vergleich-
bar sind. 

§ 4 

Praktikumstellen

(1) Die sozialpraktische Tätigkeit ist in Praktikums-
stellen auszuüben, die Aufgaben der Sozialarbeit und
Sozialpädagogik wahrnehmen und mindestens drei
staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen oder Sozial-
pädagogen, staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen
oder Sozialarbeiter oder vergleichbare Fachkräfte be-
schäftigen. Die Anleitung im Berufspraktikum durch
eine ständig dort beschäftigte, staatlich anerkannte
Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin oder einen
ständig dort beschäftigten, staatlich anerkannten So-
zialarbeiter oder Sozialpädagogen mit in der Regel
mindestens dreijähriger Berufserfahrung nach der
staatlichen Anerkennung oder durch eine Fachkraft
mit vergleichbarer Berufserfahrung muss gewährleis-
tet sein. Die Anleiterin oder der Anleiter muss in der
Lage sein, die Berufspraktikantin oder den Berufs-
praktikanten aktiv zu unterstützen, die im § 2 Absatz 2
und 3 aufgeführten Ziele zu erreichen. Notwendig ist
dafür insbesondere die regelmäßige Durchführung
von vorbereiteten Anleitungsgesprächen. Die Prakti-
kumstellen müssen dafür Sorge tragen, dass die für
die Wahrnehmung der Anleitungsaufgaben erforderli-
chen Arbeitszeiten in den Arbeitspensen der anleiten-
den Fachkräfte in angemessener Weise berücksichtigt
werden.

(2) Die Praktikumstellen und ihre Träger sind für die
Durchführung der sozialpraktischen Tätigkeit verant-
wortlich. Sie haben die Anleitung auf der Grundlage
der Ausbildungsplanung gemäß § 5 sicherzustellen
und Beurteilungen gemäß § 6 abzugeben. Die Prakti-
kumstelle hat

1. einen Einblick in ihre Arbeitsziele, ihre Aufga-
benbereiche und ihre Organisationsstruktur, in
die Rechtsgrundlagen ihrer Tätigkeit und in Mit-
tel, Arbeitsformen und Möglichkeiten zur Durch-
führung der Aufgaben geben;
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2. der Berufspraktikantin oder dem Berufsprakti-
kanten unter Berücksichtigung  ihres oder seines
Kenntnis- und Erfahrungsstandes Aufgaben zu
übertragen, deren Durchführung zur Erprobung
und Erweiterung der Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie zur Förderung der Refle-
xions- und Entscheidungsfähigkeiten beiträgt.

(3) Der Träger der Praktikumsstelle schließt mit der
Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten ei-
nen Vertrag entsprechend §§ 10 bis 23 des Berufsbil-
dungsgesetzes.

(4) Die Praktikumsstellen müssen von der Senatorin
für Arbeit, Frauen, Jugend und Soziales anerkannt
sein. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag. Folgende
Angaben sind dafür erforderlich:

1. Bezeichnung und Anschrift der Praktikumsstelle;

2. Angaben über Aufgabenbereiche und Zielgrup-
pen der Praktikumsstelle sowie deren Fachkräf-
teausstattung,

3. Muster eines Praktikumsvertrag gemäß den Be-
stimmungen des Berufsbildungsgesetzes,

4. Qualifikation der für die Praxisanleitung vorge-
sehenen Fachkraft gemäß Absatz 1 und Nach-
weis der Teilnahme an einer Fortbildung für An-
leiterinnen oder Anleiter, die nicht länger als fünf
Jahre zurückliegen darf. 

(5) Die Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs erteilt. Sie ist zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen für eine Anerkennung
nachträglich entfallen. Die §§ 48 und 49 BremVwVfG
bleiben unberührt. Rücknahme oder Widerruf bedür-
fen der Schriftform. 

(6) Die anerkennende Stelle führt regelmäßig Fort-
bildungen für Anleiterinnen und Anleiter durch.

(7) Die anerkennende Stelle berät die Berufsprakti-
kantinnen und Berufspraktikanten bei der Suche und
der Auswahl der Praktikumsstellen und stellt Informa-
tionen zum Berufspraktikum zur Verfügung. Die Be-
rufspraktikantin oder der Berufspraktikant muss der
anerkennenden Stelle die Praktikumsstelle 2 Monate
vor Antritt schriftlich mitteilen. 

(8) Die anerkennende Stelle ist zu beteiligen, wenn
im Praktikumsverhältnis Fragen der Durchführung
des Berufspraktikums strittig sind. Vor Auflösung ei-
nes Praktikantenvertrages ist ein gemeinsames Ge-
spräch mit den Beteiligten zu führen. 

§ 5 

Ausbildungsplan

(1) Für jeden Teil des Berufspraktikums ist von der
Praktikumsstelle gemeinsam mit der Berufspraktikan-
tin oder dem Berufspraktikanten ein Ausbildungsplan
zu erstellen, von beiden zu unterschreiben und bei Be-
darf fortzuschreiben. Der Ausbildungsplan soll den in
§ 2 Absatz 2 und 3 und den in § 3 Absatz 3 und 4 ge-
nannten Zielvorstellungen Rechnung tragen und die
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen be-
rücksichtigen.

(2) Im Ausbildungsplan ist deutlich zu machen, wel-
che Aufgaben übertragen werden, damit die Berufs-
praktikantin oder der Berufspraktikant sich schritt-
weise in ihren oder seinen Kompetenzen weiterent-
wickeln und die Rolle einer oder eines professionell
handelnden Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin oder
Sozialpädagogen/Sozialarbeiters einnehmen kann.
Dabei sollen insbesondere methodische Fähigkeiten
zur Selbstbeobachtung, zum Planen des eigenen Han-
delns und zur Kooperation mit anderen Fachkräften in
institutionellen Zusammenhängen sowie differenzier-
tes Wahrnehmen und Verstehen von Verhaltenswei-
sen, Aussagen und Gefühlen anderer Menschen Be-
achtung finden. 

(3) Der Ausbildungsplan hat die Funktion, dem ge-
samten Ablauf des Berufspraktikums fachlich orientie-
rende Ziele und Strukturen zu geben und soll Grund-
lage für regelmäßige Anleitungsgesprächen sein. 

(4) Der anerkennenden Stelle ist spätestens acht
Wochen nach Beginn des Berufspraktikums ein Exem-
plar des Ausbildungsplans zur Überprüfung zuzusen-
den. Die Ausbildungspläne werden in den praxisbe-
gleitenden Ausbildungsveranstaltungen zum Gegen-
stand der fachlichen Reflexion gemacht. Die Prakti-
kumsstelle erhält eine Mitteilung, wenn dem Ausbil-
dungsplan nicht zugestimmt werden kann oder die
Zustimmung mit einer Auflage verbunden wird. 

§ 6

Beurteilungen

(1) Nach sechs Monaten erfolgt eine Zwischenbeur-
teilung, die den Verlauf des Lernprozesses auf der
Grundlage des Ausbildungsplans darstellt und aus der
auch hervorgeht, ob das Berufspraktikum voraussicht-
lich mit Erfolg abgeleistet wird. Zum Abschluss des
Berufspraktikums ist eine Endbeurteilung für jede so-
zialpraktische Tätigkeit zu fertigen, in der auch die
Aussage getroffen wird, ob das Berufspraktikum mit
oder ohne Erfolg absolviert wurde. Wird das Berufs-
praktikum an zwei unterschiedlichen Praxisorten ab-
solviert, ist die Zwischenbeurteilung für den sozial-
pädagogischen Anteil nach spätestens 5 Monaten ein-
zureichen.

(2) Beurteilungen sind von den an der Ausbildung
Beteiligten zu erstellen und zu unterzeichnen. Sie sind
dem oder der Beurteilten bekanntzumachen und in
einfacher Ausfertigung der anerkennenden Stelle zu-
zuleiten. 

(3) Der Anspruch auf ein Zeugnis bleibt hiervon un-
berührt. 

§ 7

Verlängerung und Unterbrechung der 
sozialpraktischen Tätigkeit

(1) Die sozialpraktische Tätigkeit ist zu verlängern,
wenn sich Hinweise ergeben, dass die Ziele der Aus-
bildung nicht in der geplanten Zeit erreicht werden
können. Eine Verlängerung des Berufspraktikums
darf bei Vollzeittätigkeit insgesamt zwölf Monate
nicht überschreiten.

(2) Wird die sozialpraktische Tätigkeit länger als
acht Wochen nicht ausgeübt, verlängert sich das Be-
rufspraktikum um die Ausfallzeiten.



(3) Das Berufspraktikum soll unmittelbar nach der
Hochschulprüfung begonnen werden und 5 Jahre
nach ihr beendet sein; dieses gilt auch bei einer Unter-
brechung des Berufspraktikums. Als Unterbrechungs-
gründe kommen insbesondere Krankheit, die Versor-
gung eigener Kinder, die Pflege von Angehörigen
oder ein berufsverwandtes Aufbaustudium in Be-
tracht. Über Ausnahmen von dieser Frist entscheidet
auf Antrag die anerkennende Stelle. 

§ 8 

Praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen

(1) Während des Berufspraktikums werden von der
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltun-
gen durchgeführt. 

(2) Die praxisbegleitenden Ausbildungsveranstal-
tungen unterstützen die Berufspraktikantinnen oder
Berufspraktikanten in ihrem professionellen Lernpro-
zess, sie dienen der theoretischen Reflexion von Praxis-
erfahrungen, Einübung von mündlicher wie schriftli-
cher Darstellung fachlicher Zusammenhänge, Vertie-
fung fachlicher Erkenntnisse und Fähigkeiten, Ergän-
zung fachlicher Informationen sowie den ausbildungs-
planübergreifenden Erfahrungsaustausch. Praxisbe-
gleitende Ausbildungsveranstaltungen sind insbeson-
dere

1. von erfahrenen Fachkräften geleitete Gruppen-
treffen mit Supervisionscharakter, 

2. Kleingruppentreffen zur kollegialen Beratung
und 

3. fachliche Informationsseminare, Hospitationen,
Exkursionen. 

Bei der Durchführung der Ausbildungsveranstaltungen
sollen Fachpraxis und Hochschule einbezogen werden. 

(3) Die Berufspraktikantinnen oder -praktikanten
werden zu Lerngruppen von 10 bis 12 Personen aufge-
teilt. Jede Gruppe erhält eine Gruppenberaterin oder
einen Gruppenberater, die oder der über Kompeten-
zen und Erfahrung in der Begleitung von Lernprozes-
sen in Erwachsenengruppen verfügt. Im Ausbildungs-
jahr finden an höchstens 38 Tagen praxisbegleitende
Ausbildungsveranstaltungen statt, davon mindestens
zwölf Tage unter Leitung der Gruppenberaterin oder
des Gruppenberaters. Die Teilnahme ist verpflichtend.

§ 9 

Kolloquium und Praktikumbericht 

(1) Das Kolloquium dient der Feststellung, ob die
Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant die be-
ruflichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen
fachlich ausreichend reflektiert hat und ob sie oder er
darstellen kann, dass sie oder er über die Fähigkeiten
verfügt, die für professionelles selbstständiges und
verantwortliches Handeln in sozialpädagogischen
oder sozialarbeiterischen Aufgabenfeldern notwendig
sind.

(2) Das Kolloquium wird als Einzelprüfung durchge-
führt. Das Prüfungsgespräch dauert zwischen 15 und
30 Minuten.

(3) Grundlage für das Kolloquium ist der schriftliche
Praktikumbericht, indem die im Berufspraktikum ge-
machten Erfahrungen und Lernprozesse dargestellt
und die beim Umsetzen fachlicher Kenntnisse in prak-
tisches berufliches Handeln erworbenen Einsichten
reflektiert werden und in dem sich die Berufsprakti-
kantin oder der Berufspraktikant mit der Rolle als
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin oder Sozialpädago-
ge/Sozialarbeiter auseinandersetzt. Der Bericht soll
maschinell geschrieben sein und den Umfang von
zehn Seiten DIN A4 nicht überschreiten.

(4) Das Kolloquium kann frühestens zwei Monate
vor Beendigung und muss spätestens drei Monate
nach Beendigung des Berufspraktikums durchgeführt
werden. 

(5) Das Kolloquium erfolgt für Menschen mit Behin-
derungen barrierefrei. Menschen mit Behinderungen
sind für das Kolloquium und den Bericht die ihrer Be-
hinderung angemessenen Prüfungserleichterungen
zu gewähren. Ist der Schwerbehindertenstatus nicht
festgestellt, sollen auf Antrag angemessene Prüfungs-
erleichterungen gewährt werden, wenn die Behinde-
rung durch ein ärztliches Zeugnis oder auf Verlangen
durch ein amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen ist.

(6) Zum Kolloquium wird auf Antrag zugelassen,
wer eine Zwischenbeurteilung gemäß § 5 Absatz 1
vorgelegt hat, die ein voraussichtlich erfolgreiches
Absolvieren des Praktikums beschreibt,  und an den
praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen teil-
genommen, die notwendigen Kenntnisse der deut-
schen Sprache nachgewiesen und einen Praktikumbe-
richt gemäß Absatz 3 vorgelegt hat. Dem Antrag auf
Zulassung zum Kolloquium sind ein kurz gefasster Le-
benslauf und eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses
über die Abschlussprüfung der Hochschule und ein
polizeiliches Führungszeugnis beizufügen. Wenn
mehr als ein Viertel der Ausbildungsveranstaltungen
versäumt wurde, ist die Zulassung zum Kolloquium zu
überprüfen oder mit besonderen Auflagen zu verbin-
den.

(7) Der Kommission gehören an:

1. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Senatorin
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und So-
ziales, von denen eine oder einer den Vorsitz hat;

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin
für Bildung und Wissenschaft; 

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der freien Trä-
ger von Praktikumsstellen, die oder der durch
die Vereinigungen der freien Wohlfahrtspflege
benannt wird;

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentli-
chen Träger von Praktikumsstellen,

5. eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Ge-
samtpersonalrates, die oder der in Absprache mit
den Interessenvertretungen bei der freien und
öffentlichen Trägern benannt wird.

Auf Wunsch der Berufspraktikantin oder des Berufs-
praktikanten kann die Frauenbeauftragte oder die
Schwerbehindertenvertretung mit beratender Stimme
am Kolloquium teilnehmen.
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(8) Die Kommission stellt mit einfacher Mehrheit der
Anwesenden fest, ob die Berufspraktikantin oder der Be-
rufspraktikant den gemäß Absatz 1 erforderlichen Nach-
weis erbracht hat. Sie kann dafür den Praktikumsbericht
heranziehen, wenn dies im Interesse der Berufs-
praktikantin oder des Berufspraktikanten liegt. Die Kom-
mission ist beschlussfähig, wenn die unter Absatz 7
Nummer 1 bis 2 genannten Mitglieder anwesend sind.
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(9) Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass
der erforderliche Nachweis nicht erbracht wurde, ist
das Kolloquium nicht bestanden. Die anerkennende
Stelle kann insbesondere eine Verlängerung des Be-
rufspraktikums, die weitere Teilnahme an Ausbil-
dungsveranstaltungen, den Wechsel der Praktikums-
stelle oder die Vorlage eines neuen Praktikumsberich-
tes empfehlen oder als Auflage für die erneute Zulas-
sung zum Kolloquium erklären. Personen, die das Kol-
loquium nicht bestanden haben, wird in einem geson-
derten Gespräch Gelegenheit gegeben, sich über die
Entscheidungsgründe der Kommission und über Emp-
fehlungen oder Auflagen zu informieren. 

(10) Das Kolloquium kann nach frühestens sechs Mo-
naten wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung
ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung der aner-
kennenden Stelle zulässig.

(11) Über das Kolloquium ist eine Niederschrift zu
fertigen, in der die Fragestellungen und das Ergebnis
der Beratungen festzuhalten sind. Das Kolloquium ist
nicht öffentlich.

§ 10 

Staatliche Anerkennung

(1) Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales erteilt auf Antrag die staatliche An-
erkennung als Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin oder
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter mit Wirkung des Tages,
der auf die Beendigung des Berufspraktikums folgt,
wenn das Berufspraktikum mit Erfolg abgeleistet und
das Kolloquium bestanden ist. Mit der Erteilung der
staatlichen Anerkennung ist die Berechtigung verbun-
den, die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte So-
zialpädagogin/Sozialarbeiterin“ oder „Staatlich aner-
kannter Sozialpädagoge/Sozialarbeiter“ zu führen. 

§ 11 

Versagung und Widerruf der 
staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung kann widerrufen
werden, wenn die Gründe für die Erteilung nicht vor-
gelegen haben oder wenn nach der Erteilung Versa-
gungsgründe nach § 72a SGB VIII wegen vorsätzli-
cher strafbarer Handlungen bekannt werden. 

(2) Die staatliche Anerkennung kann wieder ausge-
sprochen werden, wenn die Gründe für die Versagung
oder den Widerruf nicht mehr vorliegen.

§ 12 

Anrechnung von sozialpraktischen Tätigkeiten 
auf das Berufspraktikum

(1) Sozialpraktische Tätigkeiten, die vor dem Berufs-
praktikum geleistet wurden, können von der anerken-

nenden Stelle auf  Antrag auf das Berufspraktikum an-
gerechnet werden. Dem Antrag sind ein kurz gefasster
Lebenslauf und ein qualifiziertes Zeugnis beizufügen.

(2) Die sozialpraktische Tätigkeit, für die die An-
rechnung beantragt wird, darf bei Antragstellung
nicht länger als sechs Jahre zurückliegen. Mindestens
sechs Monate der anrechenbaren Tätigkeit müssen
ohne Unterbrechung mindestens in Form einer Halb-
tagsbeschäftigung abgeleistet worden sein.

(3) Die Anrechnung von sozialpraktischen Tätigkei-
ten erfolgt nach Maßgabe folgender Grundsätze:

1. Sozialpraktische Tätigkeiten, die nach erfolgrei-
chem Abschluss des Studiums im Studiengang
Sozialpädagogik/Sozialarbeit geleistet wurden,
können auf das Berufspraktikum angerechnet
werden, wenn diese den Anforderungen nach 
§§ 2, 3 und 4 entsprechen.

2. Eine sozialpraktische Tätigkeit, die nach einer
sonstigen sozialpädagogischen Fachausbildung
und der staatlichen Anerkennung erbracht wur-
de, kann mit drei Monaten auf das sozialpädago-
gische Praktikum angerechnet werden. 

3. Eine sozialpraktische Tätigkeit, die im Sozialver-
waltungsbereich nach der Laufbahnprüfung für
den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst
des Landes und der Stadtgemeinde Bremen oder
einer als gleichwertig anerkannten Prüfung ab-
geleistet wurde und mindestens sechs Monate
umfasste, kann mit drei Monaten auf das Sozial-
verwaltungspraktikum angerechnet werden. 

4. Eine staatliche Verwaltungstätigkeit im Bereich
der Sozialen Arbeit, die nach dem Abschluss des
Studiums erbracht wurde, kann mit drei Mona-
ten auf das Sozialverwaltungspraktikum ange-
rechnet werden, wenn sie mindestens sechs Mo-
nate umfasste und auf dem Niveau des gehobe-
nen allgemeinen Verwaltungsdienstes abgeleis-
tet wurde.

(4) Über den Antrag auf Anrechnung wird erst ent-
schieden, wenn der erfolgreiche Abschluss des Stu-
diums nachgewiesen ist.

§ 13 

Übergangsbestimmungen

Absolventinnen der Hochschule Bremen, die ihr
Studium bei Inkrafttreten dieser Ordnung bereits ab-
geschlossen haben, sowie Studierende, die ihr Studi-
um innerhalb von sechs Monaten abschließen werden,
können auf Antrag bis längstens zum 30. Juni 2013
auch das Berufspraktikum nach Maßgabe der Ord-
nung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädago-
gin/Sozialarbeiterin oder als Sozialpädagoge oder So-
zialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsord-
nung) vom 27. März 2008 durchführen und danach
staatlich anerkannt werden.

§ 14 

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai
2011 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2015 außer
Kraft.



(2) Gleichzeitig tritt die Ordnung zur staatlichen An-
erkennung der Sozialpädagogen / Sozialarbeiter im
Lande Bremen vom 27. März 2008 außer Kraft. 

Bremen, den 9. September 2010

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales

Ordnung zur staatlichen Anerkennung von 
Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungs-
pflegerinnen und Heilerziehungspfleger im Lande

Bremen (Anerkennungsordnung)

Vom 9. September 2010 

Aufgrund des Artikel 3 des Dritten Gesetzes zur
Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom
19. Dezember 2000 (Brem.GBl. S. 491) wird verordnet: 

§ 1

Grundsatz

(1) Die staatliche Anerkennung als Erzieherin oder
Erzieher und als Heilerziehungspflegerin oder Heiler-
ziehungspfleger erhält, wer nach erfolgreicher staatli-
cher Abschlussprüfung an einer Fachschule für Sozial-
pädagogik/Heilerziehungspflege im Land Bremen ih-
re oder seine berufliche Eignung in einem einjährigen
Berufspraktikum nachgewiesen hat.

§ 1a

Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse

(1) Die Anerkennung eines außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland von Angehörigen eines Mitglieds-
staates der Europäischen Union oder eines der übrigen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz oder eines
anderen Staates erworbenen Ausbildungsabschlusses
als staatlich geprüfte Erzieherin oder Erzieher oder
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger
erfolgt gemäß Richtlinie 2005/36EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Die Aner-
kennung eines außerhalb der Europäischen Union, ei-
nes der übrigen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum und außerhalb der
Schweiz erworbenen Ausbildungsabschlusses als Er-
zieherin oder Erzieher oder Heilerziehungspflegerin
oder Heilerziehungspfleger erfolgt ebenfalls unter An-
wendung der nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen

(2) Die staatliche Anerkennung wird durch die Se-
natorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales erteilt, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes gegeben ist und die Kriterien dieser An-
erkennungsordnung unter Beachtung der für diesen
Beruf notwendigen Sprachkenntnisse, die durch ein
Zeugnis auf der Basis des gemeinsamen europäischem
Referenzrahmens für Sprachen mindestens der Stufe B2
entsprechen müssen, erfüllt werden.

(3) Entspricht die Qualifikation auch unter Berück-
sichtigung der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller erworbenen Berufserfahrung, ihrem Inhalt
nach nicht den in dieser Anerkennungsordnung be-
stimmten Anforderungen, so kann die staatliche Aner-
kennung unter Beachtung der in der Anerkennungs-

ordnung genannten Voraussetzungen von der erfolg-
reichen Ableistung eines Anpassungslehrgangs oder
dem Bestehen einer Eignungsprüfung abhängig ge-
macht werden. Die Antragstellerin oder der Antrag-
steller hat das Recht, zwischen dem Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung zu wählen. Die Dauer
des Anpassungslehrgangs darf hierbei einen Zeitraum
von drei Jahren nicht überschreiten. Die Teilnahme an
einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprü-
fung setzt voraus, dass die Antragstellerin über die
oben genannten Sprachkenntnisse verfügt.

(4) Die Entscheidung über die Anerkennung, die
Voraussetzungen, den Inhalt und das Verfahren des
Anpassungslehrgangs und der Eignungsprüfung trifft
die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales.

(5) Zur Beurteilung der persönlichen Eignung kön-
nen angefordert werden:

– Polizeiliches Führungszeugnis des Herkunftslan-
des und der Aufenthaltsländer und

– Unterlagen, die von den zuständigen Behörden
des Herkunftsmitgliedsstaates ausgestellt wur-
den, und

– eine eidesstattliche Erklärung, wenn im Her-
kunftsmitgliedstaat Unterlagen über die Vorstra-
fenfreiheit nicht ausgestellt wird, oder

in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche Er-
klärung gibt, eine feierliche Erklärung, die die betref-
fende Person vor einer Justiz- oder Verwaltungsbehör-
de oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer
entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation
des Herkunftsmitgliedsstaates, die eine diese eides-
stattlichen oder feierlichen Erklärungen bestätigende
Bescheinigung ausstellt, abgegeben hat, die belegen,
dass keine Verurteilung wegen einschlägiger strafba-
rer Handlungen vorliegt. 

§ 2

Berufspraktikum

(1) Das Berufspraktikum besteht aus der Tätigkeit in
sozialpädagogischen Einrichtungen/in Einrichtungen
der Heilerziehungspflege, aus gleichzeitigen praxis-
begleitenden Ausbildungsveranstaltungen, die in ge-
meinsamer Verantwortung der Senatorin für Arbeit,
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und der Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft geplant und
durchgeführt werden, und aus einem Kolloquium.

(2) Ziel des Berufspraktikums ist die Befähigung, so-
zialpädagogische Aufgaben vor allem in Einrichtun-
gen der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe
(z.B. Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen
der Erziehungshilfe)/heilerziehungspflegerische Auf-
gaben in Einrichtungen der Heilerziehungspflege
(z.B. Wohnheime, Werkstätten und psychiatrische Ein-
richtungen für Behinderte) selbstständig und verant-
wortlich wahrzunehmen. 

(3) Im Berufspraktikum soll Gelegenheit gegeben
werden:

1. die Tätigkeitsbereiche mit ihren besonderen
Aufgaben, Anforderungen, Rahmenbedingun-
gen und Grenzen kennen zu lernen,
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2. in der Fachschule erworbene theoretische und
methodische Kompetenzen und Schlüsselqualifi-
kationen eigenverantwortlich in der beruflichen
Praxis anzuwenden, zu ergänzen und zu vertie-
fen,

3. die berufliche Tätigkeit als Prozess wahrzuneh-
men, der selbständiges sozialpädagogisches/heil-
erziehungspflegerisches Handeln erfordert wie
auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team
sowie mit anderen Fachkräften,

4. eigene Reaktionsmuster und fachliche Einschät-
zungen überprüfen und eigenes Handeln be-
gründen zu lernen. 

§ 3

Praktikumstellen

(1) Die sozialpädagogische/heilerziehungspflegeri-
sche Tätigkeit ist in Einrichtungen abzuleisten, die so-
zialpädagogische/heilerziehungspflegerische Aufga-
ben wahrnehmen (Praktikumsstellen) und mindestens
drei staatlich anerkannte Erzieherinnen oder Erzie-
her/Heilerziehungspflegerinnen oder Heilerziehungs-
pfleger oder Fachkräfte mit einer vergleichbaren Aus-
bildung mit Berufserfahrung beschäftigen. Die Anlei-
tung im Berufspraktikum durch eine ständig dort be-
schäftigte staatlich anerkannte Erzieherin/Heilerzie-
hungspflegerin oder einen ständig dort beschäftigten
staatlich anerkannten Erzieher/Heilerziehungspfleger
oder eine Fachkraft mit einer vergleichbaren Ausbil-
dung mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung
nach der staatlichen Anerkennung, muss gewährleis-
tet sein. Die Anleiterin oder der Anleiter übernimmt
im Rahmen ihrer Regeltätigkeiten die Aufgabe, die
Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten aktiv
in dem Bemühen zu unterstützen, die in § 2 Absatz 2
und 3 aufgeführten Ziele zu erreichen. Notwendig ist
dafür insbesondere die regelmäßige Durchführung
von vorbereiteten Anleitungsgesprächen. Die Prakti-
kumstellen müssen dafür Sorge tragen, dass die für
die Wahrnehmung der Anleitungsaufgaben erforderli-
chen Arbeitszeiten in den Arbeitspensen der anleiten-
den Fachkräfte in angemessener Weise berücksichtigt
werden.

(2) Die Praktikumsstellen und ihre Träger sind für
die Durchführung des Berufspraktikums verantwort-
lich. Sie haben die Anleitung auf der Grundlage der
Ausbildungsplanung gemäß § 4 sicherzustellen und
Beurteilungen gemäß § 5 abzugeben. Die Praktikums-
stelle soll

1. einen Einblick in ihre Arbeitsziele, ihre Aufga-
benbereiche und ihre Organisationsstruktur so-
wie in Arbeitsmittel, Arbeitsformen und Mög-
lichkeiten zur Durchführung der Aufgaben ge-
ben,

2. der Berufspraktikantin oder dem Berufsprakti-
kanten unter Berücksichtigung ihres oder seines
Kenntnis- und Erfahrungsstandes Aufgaben
übertragen, deren Durchführung zur Erprobung
und Erweiterung der Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie zur Förderung der Refle-
xions- und Entscheidungsfähigkeit beiträgt.

(3) Der Träger der Praktikumsstelle hat mit der
Praktikantin oder dem Praktikanten einen Vertrag

entsprechend §§ 10 bis 23 des Berufsbildungsgesetzes
abzuschließen.

(4) Die Praktikumsstellen müssen von der Senatorin
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
anerkannt sein. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag.
Folgende Angaben sind dafür erforderlich:

1. Bezeichnung und Anschrift der Praktikumsstelle,

2. Angaben über Aufgabenbereiche und Zielgrup-
pen der Praktikumstelle sowie deren Fachkräf-
teausstattung. 

3. Muster eines Praktikumsvertrages gemäß den
Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes 

4. Qualifikation der für die Praxisanleitung vorge-
sehenen Fachkraft gemäß Absatz 1 und Nach-
weis der Teilnahme an einer Fortbildung für An-
leiterinnen oder Anleiter, die nicht länger als fünf
Jahre zurückliegen darf. 

(5) Die Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs erteilt. Sie ist zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen für eine Anerkennung
nachträglich entfallen. Die §§ 48 und 49 BremVwVfG
bleiben unberührt. Rücknahme oder Widerruf bedür-
fen der Schriftform. 

(6) Die anerkennende Stelle führt regelmäßig Fort-
bildungen für Anleiterinnen und Anleiter durch.

(7) Die anerkennende Stelle berät die Berufsprakti-
kantinnen und Berufspraktikanten bei der Suche und
Auswahl der Praktikumsstellen und stellt Informatio-
nen zum Berufspraktikum zur Verfügung. Die Berufs-
praktikantin oder der Berufspraktikant muss der aner-
kennenden Stelle ihre Praktikumsstelle 2 Monate vor
Antritt schriftlich mitteilen.

(8) Die anerkennende Stelle ist zu beteiligen, wenn
im Praktikumsverhältnis Fragen der Durchführung
des Berufspraktikums strittig sind. Vor Auflösung ei-
nes Praktikantenvertrages ist ein gemeinsames Ge-
spräch mit den Beteiligten zu führen.

§ 4

Ausbildungsplan

(1) Für das Berufspraktikum ist von der Praxisstelle
gemeinsam mit der Berufspraktikantin oder dem Be-
rufspraktikanten ein Ausbildungsplan zu erstellen, von
beiden zu unterschreiben und bei Bedarf fortzuschrei-
ben. Der Ausbildungsplan soll den in § 2 Absatz 2 und
3 und den in § 3 Absatz 2 genannten Zielvorstellungen
Rechnung tragen und die persönlichen und fachlichen
Voraussetzungen berücksichtigen. 

(2) Im Ausbildungsplan ist deutlich zu machen, wel-
che Aufgaben übertragen werden, damit die Berufs-
praktikantin oder der Berufspraktikant sich schritt-
weise in ihren oder seinen Kompetenzen weiterent-
wickeln und die Rolle einer professionell handelnden
Erzieherin/Heilerziehungspflegerin oder eines profes-
sionell handelnden Erziehers/Heilerziehungspflegers
einnehmen kann. Dabei sollen insbesondere methodi-
sche Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung, zum Planen
des eigenen Handelns und zur Kooperation mit ande-
ren Fachkräften in institutionellen Zusammenhängen
sowie differenziertes Wahrnehmen und Verstehen von
Verhaltensweisen, Aussagen und Gefühlen anderer
Menschen Beachtung finden.



(3) Der Ausbildungsplan hat die Funktion, dem ge-
samten Ablauf des Berufspraktikums fachlich orientie-
rende Ziele und Strukturen zu geben und soll Grund-
lage für regelmäßige Anleitungsgespräche sein. 

(4) Der anerkennenden Stelle ist spätestens acht
Wochen nach Beginn des Praktikums ein Exemplar
des Ausbildungsplans zur Überprüfung zuzusenden.
Die Ausbildungspläne werden in den praxisbegleiten-
den Ausbildungsveranstaltungen zum Gegenstand
der fachlichen Reflexion gemacht. Die Praktikumstelle
erhält eine Mitteilung, wenn dem Ausbildungsplan
nicht zugestimmt werden kann oder die Zustimmung
mit einer Auflage verbunden wird. 

§ 5

Beurteilungen

(1) Nach sechs Monaten erfolgt eine Zwischenbeur-
teilung, die den Verlauf des Lernprozesses auf der
Grundlage des Ausbildungsplans darstellt und aus der
auch hervorgeht, ob das Berufspraktikum voraussicht-
lich mit Erfolg abgeleistet wird. Zum Abschluss des
Berufspraktikums ist eine Endbeurteilung zu fertigen,
in der auch die Aussage getroffen wird, ob das Beruf-
spraktikum mit oder ohne Erfolg absolviert wurde.

(2) Die Beurteilungen sind von den an der Ausbil-
dung Beteiligten zu erstellen und zu unterzeichnen.
Sie sind der Berufspraktikantin oder dem Berufsprak-
tikanten bekanntzumachen und in einfacher Ausferti-
gung der anerkennenden Stelle zuzuleiten.

(3) Der Anspruch auf ein Zeugnis bleibt hiervon un-
berührt. 

§ 6

Verlängerung und Unterbrechung 
des Berufspraktikums

(1) Das Berufspraktikum ist zu verlängern, wenn es
nicht mit Erfolg abgeleistet wurde. Die Verlängerung
beträgt in der Regel mindestens 6 Monate. Eine Ver-
längerung des Berufspraktikums darf bei Vollzeittätig-
keit insgesamt zwölf Monate nicht überschreiten.

(2) Wird die sozialpädagogische/heilerziehungspfle-
gerische Tätigkeit länger als acht Wochen nicht aus-
geübt, verlängert sich das Berufspraktikum um die
Ausfallzeiten.

(3) Das Berufspraktikum soll unmittelbar nach der
Hochschulprüfung begonnen werden und 5 Jahre
nach ihr beendet sein; dieses gilt auch bei einer Unter-
brechung des Berufspraktikums. Als Unterbrechungs-
gründe kommen insbesondere Krankheit, die Versor-
gung eigener Kinder, die Pflege von Angehörigen
oder ein berufsverwandtes Aufbaustudium in Be-
tracht. Über Ausnahmen von dieser Frist entscheidet
auf Antrag die anerkennende Stelle. 

§ 7

Praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen

(1) Während des Berufspraktikums werden von der
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales in Absprache mit der Senatorin für Bildung
und Wissenschaft praxisbegleitende Ausbildungsver-
anstaltungen durchgeführt.

(2) Die praxisbegleitenden Ausbildungsveranstal-
tungen unterstützen die Berufspraktikantinnen und

Berufspraktikanten in ihrem professionellen Lernpro-
zess, sie dienen der theoretischen Reflexion von Praxis-
erfahrungen, Einübung von mündlicher wie schriftli-
cher Darstellung fachlicher Zusammenhänge, Vertie-
fung fachlicher Erkenntnisse und Fähigkeiten,  Ergän-
zung fachlicher Informationen sowie dem ausbil-
dungsplatzübergreifenden Erfahrungsaustausch. Pra-
xisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen sind ins-
besondere

1. von erfahrenen Fachkräften geleitete Gruppen-
treffen zur Reflektion der beruflichen Rolle und
Erfahrungen, 

2. Kleingruppentreffen zur kollegialen Beratung
und 

3. fachliche Informations-Seminare, Hospitationen,
Exkursionen.

Bei der Durchführung der Ausbildungsveranstaltun-
gen sollen Fachpraxis und  Fachschulen einbezogen
werden.

(3) Die Berufspraktikantinnen oder -praktikanten
werden zu Lerngruppen von 10 bis 12 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aufgeteilt. Jede Gruppe erhält
eine Gruppenberaterin oder einen Gruppenberater,
die oder der über Kompetenzen und Erfahrungen in
der Begleitung von Lernprozessen in Erwachsenen-
gruppen verfügt. Im Ausbildungsjahr finden an höch-
stens 38 Tagen praxisbegleitende Ausbildungsveran-
staltungen statt, davon mindestens zwölf Tage unter
Leitung der Gruppenberaterin oder des Gruppenbera-
ters. Die Teilnahme ist verpflichtend.

§ 8

Kolloquium und Praktikumbericht

(1) Das Kolloquium dient der Feststellung, ob die
Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ihre
oder seine beruflichen Kenntnisse und praktischen Er-
fahrungen fachlich ausreichend reflektiert hat und ob
sie oder er darstellen kann, dass sie oder er über
Fähigkeiten verfügt, die für professionell selbstständi-
ges und verantwortliches Handeln in sozialpädagogi-
schen und heilerziehungspflegerischen Aufgabenfel-
dern notwendig sind.

(2) Das Kolloquium wird als Einzelprüfung  durchge-
führt. Das Prüfungsgespräch dauert zwischen 15 und
30 Minuten.

(3) Grundlage für das Kolloquium ist der schriftliche
Praktikumsbericht, in dem die im Berufspraktikum ge-
machten Erfahrungen und Lernprozesse darstellt und
die beim Umsetzen fachlicher Kenntnisse in prakti-
sches berufliches Handeln erworbenen Einsichten re-
flektiert und in dem sich die Berufspraktikantin oder
der Berufspraktikant mit der Rolle als Erzieherin/Heil-
erziehungspflegerin oder Erzieher/Heilerziehungs-
pfleger auseinandersetzt. Der Bericht soll maschinell
geschrieben sein und den Umfang von zehn Seiten
DIN A 4 nicht überschreiten.

(4) Das Kolloquium kann frühestens zwei Monate
vor Beendigung und muss spätestens drei Monate
nach Beendigung des Berufspraktikums durchgeführt
werden.

(5) Das Kolloquium erfolgt für Menschen mit Behin-
derungen barrierefrei. Menschen mit Behinderungen
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sind für das Kolloquium und den Bericht die ihrer Be-
hinderung angemessenen Prüfungserleichterungen
zu gewähren. Ist der Schwerbehindertenstatus nicht
festgestellt, sollen auf Antrag angemessene Prüfungs-
erleichterungen gewährt werden, wenn die Behinde-
rung durch ein ärztliches Zeugnis oder auf Verlangen
durch ein amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen ist.

(6) Zum Kolloquium wird auf Antrag zugelassen,
wer eine Zwischenbeurteilung gemäß § 5 Absatz 1
vorgelegt hat, die ein voraussichtlich erfolgreiches
Absolvieren des Praktikums beschreibt,  und an den
praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen teil-
genommen, die notwendigen Kenntnisse der deut-
schen Sprache nachgewiesen und einen Praktikumbe-
richt gemäß Absatz 3 vorgelegt hat. Dem Antrag auf
Zulassung zum Kolloquium sind ein kurz gefasster Le-
benslauf und eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses
über die Abschlussprüfung der Fachschule und ein
polizeiliches Führungszeugnis beizufügen. Wenn
mehr als ein Viertel der Ausbildungsveranstaltungen
versäumt wurde, ist die Zulassung zum Kolloquium zu
überprüfen oder mit besonderen Auflagen zu verbin-
den. 

(7) Der Kommission gehören an:

1. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Senatorin
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und So-
ziales, von denen eine oder einer den Vorsitz hat, 

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin
für Bildung und Wissenschaft,

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der freien Trä-
ger von Praxisstellen, die oder der durch die Ver-
einigungen der freien Wohlfahrtspflege benannt
wird,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentli-
chen Träger von Praxisstellen, 

5. eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Ge-
samtpersonalrates, die oder der in Absprache mit
den Interessenvertretungen bei den freien und
öffentlichen Trägern benannt wird,

Auf Wunsch der Berufspraktikantin kann die Frauen-
beauftragte oder die Schwerbehindertenvertretung
mit beratender Stimme am Kolloquium teilnehmen.

(8) Die Kommission stellt mit einfacher Mehrheit der
Anwesenden fest, ob die Berufspraktikantin oder der
Berufspraktikant den gemäß Absatz 1 erforderlichen
Nachweis erbracht hat. Sie kann dafür den Prakti-
kumsbericht heranziehen, wenn dies im Interesse der
Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten liegt.
Die Kommission ist beschlussfähig, wenn die unter
Absatz 7 Nummer 1 und 2 genannten Mitglieder an-
wesend sind. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder
des Vorsitzenden.

(9) Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass
der erforderliche Nachweis nicht erbracht wurde, ist
das Kolloquium nicht bestanden. Die anerkennende
Stelle kann insbesondere eine Verlängerung des sozial-
pädagogischen/heilerziehungspflegerischen Prakti-
kums, die weitere Teilnahme an Ausbildungsveran-
staltungen, den Wechsel der Praxisstelle oder die Vor-
lage eines neuen Praktikumsberichtes empfehlen oder
als Auflage für die erneute Zulassung zum Kolloquium

erklären. Personen, die das Kolloquium nicht bestan-
den haben, wird in einem gesonderten Gespräch Ge-
legenheit gegeben, sich über die Entscheidungsgrün-
de der Kommission und die Empfehlungen oder Aufla-
gen zu informieren. 

(10) Das Kolloquium kann nach frühestens sechs Mo-
naten wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung
ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung der aner-
kennenden Stelle zulässig, 

(11) Über das Kolloquium ist eine Niederschrift zu
fertigen, in der die Fragestellungen und das Ergebnis
der Beratungen festzuhalten sind. Das Kolloquium ist
nicht öffentlich. 

§ 9

Staatliche Anerkennung

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales erteilt auf Antrag die staatliche An-
erkennung als Erzieherin/Heilerziehungspflegerin oder
Erzieher/Heilerziehungspfleger mit Wirkung des Ta-
ges, der auf die Beendigung des Berufspraktikums
folgt, wenn das Berufspraktikum mit Erfolg abgeleis-
tet und das Kolloquium bestanden ist. Mit der Ertei-
lung der staatlichen Anerkennung ist die Berechti-
gung verbunden, die Berufsbezeichnung “Staatlich
anerkannte Erzieherin“ bzw. “Staatlich anerkannte
Heilerziehungspflegerin“ oder “Staatlich anerkannter
Erzieher“ bzw. “Staatlich anerkannter Heilerzie-
hungspfleger“ zu führen.

§ 10

Versagung und Widerruf der 
staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung kann widerrufen
werden, wenn die Gründe für die Erteilung nicht vor-
gelegen haben oder wenn nach der Erteilung Versa-
gungsgründe nach § 72a SGB VIII wegen vorsätz-
licher strafbarer Handlungen bekannt werden. 

(2) Die staatliche Anerkennung kann wieder ausge-
sprochen werden, wenn die Gründe für die Versagung
oder den Widerruf nicht mehr vorliegen. 

§ 11

Anrechnung beruflicher Tätigkeit 
auf das Berufspraktikum

(1) Sozialpädagogische/heilerziehungspflegerische
Tätigkeiten, die vor dem Berufspraktikum geleistet
wurden, können von der anerkennenden Stelle auf
Antrag auf das Berufspraktikum angerechnet werden.
Dem Antrag sind ein kurz gefasster Lebenslauf und
ein qualifiziertes Zeugnis beizufügen.

(2) Die sozialpädagogische/heilerziehungspflegeri-
sche Tätigkeit, für die die Anrechnung beantragt wird,
darf bei Antragstellung nicht länger als sechs Jahre
zurückliegen. Mindestens sechs Monate der anre-
chenbaren Tätigkeit müssen ohne Unterbrechung
mindestens in Form einer Halbtagsbeschäftigung ab-
geleistet worden sein.



(3) Die Anrechnung von sozialpädagogischen/heil-
erziehungspflegerischen Tätigkeiten erfolgt nach Maß-
gabe folgender Grundsätze:

1. Sozialpädagogische/heilerziehungspflegerische
Tätigkeiten, die nach der Ablegung der staatli-
chen Prüfung für Erzieherinnen/Heilerziehungs-
pflegerinnen oder Erzieher/Heilerziehungspfle-
ger geleistet wurden, können auf das Berufsprak-
tikum angerechnet werden, wenn diese den An-
forderungen gemäß § 2 und § 3 entsprechen.

2. Eine sonstige sozialpädagogische/heilerziehungs-
pflegerische Tätigkeit kann nur angerechnet
werden, sofern diese im Anschluss an eine Aus-
bildung zur Kinderpflegerin/zum Kinderpfleger
oder eine einschlägige sozialpädagogische/heil-
erziehungspflegerische Ausbildung erbracht wur-
de. Eine Anrechnung von mehr als sechs Monaten
ist nicht möglich.

(4) Über den Antrag auf Anrechnung wird erst ent-
schieden, wenn der erfolgreiche Abschluss der staat-
lichen Prüfung zur Erzieherin/zur Heilerziehungspfle-
gerin oder zum Erzieher/zum Heilerziehungspfleger
nachgewiesen ist.

§ 12

Übergangsbestimmungen

Berufspraktikantinnen, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung bereits mit dem Berufspraktikum begonnen
haben, beenden ihr Berufspraktikum nach dieser Ord-
nung, sofern dies nicht mit besonderen Härten ver-
bunden ist. 

§ 13

Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2011
2010 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2015 außer
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Ordnung zur staatlichen An-
erkennung der Erzieherinnen/Erzieher und Heilerzie-
hungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger im Lande
Bremen vom 27. März 2008 außer Kraft.

Bremen, den 9. September 2010

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales
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Verordnung zur staatlichen Anerkennung als 
Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge

(Bachelor of Arts)  

Vom 9. September 2010

Aufgrund des § 114 des Bremischen Hochschulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339 – 221-a-1), das zuletzt
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010
(Brem.GBl. S. 375) geändert worden ist,  wird im Ein-
vernehmen mit der Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft verordnet: 

§ 1

Grundsatz

Die staatliche Anerkennung als Elementarpädago-
gin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) erhält,
wer nach erfolgreichem Abschluss des Studiums der
Fachbezogenen Bildungswissenschaften Schwer-
punkt Elementarpädagogik (Bachelor of Arts)  der
Universität  Bremen seine berufliche Eignung in ei-
nem einjährigen Berufspraktikum nachgewiesen hat.

§ 1a

Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse

(1) Die Anerkennung eines außerhalb der Bundes-
republik Deutschland von Angehörigen eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union oder eines der
übrigen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz er-
worbenen Ausbildungsabschlusses an Hochschulen
oder Universitäten als Elementarpädagogin oder Ele-
mentarpädagoge mit dem Abschluss Diplom oder Ba-
chelor of Arts erfolgt gemäß Richtlinie 2005/36EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen. Die Anerkennung eines außerhalb der Eu-
ropäischen Union, eines der übrigen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum und außerhalb der Schweiz erworbenen Ausbil-
dungsabschlusses als Elementarpädagogin oder Ele-
mentarpädagoge (Diplom oder Bachelor of Arts) er-
folgt ebenfalls unter Anwendung der nachfolgend be-
stimmten Voraussetzungen.

(2) Die staatliche Anerkennung wird durch die Se-
natorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales erteilt, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes gegeben ist und die Kriterien dieser An-
erkennungsordnung  unter Beachtung der für diesen
Beruf notwendigen Sprachkenntnisse erfüllt werden.
Die Sprachkenntnisse werden als ausreichend aner-
kannt, wenn sie für die Aufnahme an der Universität
Bremen für den Studiengang Fachbezogene Bildungs-
wissenschaften ausreichen würden.

(3) Entspricht die Qualifikation auch unter Berück-
sichtigung der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller erworbenen Berufserfahrungen, ihrem In-
halt nach nicht den in dieser Anerkennungsordnung
bestimmten Anforderungen, so kann die staatliche
Anerkennung unter Beachtung der in der Anerken-
nungsordnung genannten Voraussetzungen von der
erfolgreichen Ableistung eines Anpassungslehrgangs
oder dem Bestehen einer Eignungsprüfung abhängig
gemacht werden. Die Antragstellerin oder der Antrag-
steller hat das Recht, zwischen den Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung zu wählen. Die Dauer
des Anpassungslehrgangs darf hierbei einen Zeitraum
von drei Jahren nicht überschreiten. Die Teilnahme an
einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprü-
fung setzt voraus, dass die Antragstellerin oder der
Antragsteller über die oben genannten Sprachkennt-
nisse verfügt.

(4) Die Entscheidung über die Anerkennung, die
Voraussetzungen, den Inhalt und das Verfahren des
Anpassungslehrgangs und der Eignungsprüfung trifft
die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales.

(5) Zur Beurteilung der persönlichen Eignung kön-
nen angefordert werden:

– Polizeiliches Führungszeugnis des Herkunftslandes
und der Aufenthaltsländer und

– Unterlagen, die von den zuständigen Behörden des
Herkunftsmitgliedsstaates ausgestellt wurden, und

– eine eidesstattliche Erklärung, wenn im Herkunfts-
mitgliedstaat Unterlagen über die Vorstrafenfreiheit
nicht ausgestellt wird, oder
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– in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche Er-
klärung gibt, eine feierliche Erklärung, die die be-
treffende Person vor einer Justiz- oder Verwaltungs-
behörde oder gegebenenfalls vor einem Notar oder
einer entsprechend bevollmächtigten Berufsorgani-
sation des Herkunftsmitgliedsstaates, die eine diese
eidesstattlichen oder feierlichen Erklärungen be-
stätigende Bescheinigung ausstellt, abgegeben hat,
die belegen, dass keine Verurteilung wegen ein-
schlägiger strafbarer Handlungen vorliegt. 

§ 2

Berufspraktikum

(1) Das Berufspraktikum besteht aus der Tätigkeit
in sozialpädagogischen Einrichtungen, aus gleichzei-
tigen praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltun-
gen und aus einem Kolloquium.

(2) Ziel des Berufspraktikums ist die Befähigung,
sozialpädagogische Aufgaben vor allem in Einrichtun-
gen der Kinderbetreuung von öffentlichen und freien
Träger der Kinder- und Jugendhilfe selbstständig und
verantwortlich wahrzunehmen.

(3) Im Berufspraktikum soll Gelegenheit gegeben
werden:

1. die Tätigkeitsbereiche mit ihren besonderen Aufga-
ben, Anforderungen, Rahmenbedingungen und
Grenzen kennen zu lernen,

2. in der Hochschule erworbene theoretische und me-
thodische Kompetenzen und Schlüsselqualifikatio-
nen eigenverantwortlich in der beruflichen Praxis
anzuwenden, zu ergänzen und zu vertiefen,

3. die berufliche Tätigkeit als Prozess wahrzunehmen,
der selbständiges sozialpädagogisches Handeln er-
fordert wie auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit
im Team sowie mit anderen Fachkräften,

4. eigene Reaktionsmuster und fachliche Einschätzun-
gen überprüfen und eigenes Handeln begründen zu
lernen.

§ 3

Praktikumstellen

(1) Die sozialpädagogische Tätigkeit soll in Elemen-
tareinrichtungen abgeleistet werden, die sozial-
pädagogische Aufgaben wahrnehmen (Praktikumstel-
len) und mindestens drei staatlich anerkannte Elemen-
tarpädagoginnen oder -pädagogen oder Fachkräfte
mit einer vergleichbaren Ausbildung (Sozialpädago-
gin oder -pädagoge mit Diplom- oder Bachelorab-
schluss oder Erzieherin oder Erzieher mit einem abge-
schlossenen berufsbegleitenden vergleichbaren Wei-
terbildungsstudium) mit Berufserfahrung beschäfti-
gen. Die Anleitung im Berufspraktikum durch eine
ständig dort beschäftigte staatlich anerkannte Elemen-
tarpädagogin oder einen ständig dort beschäftigten
staatlich anerkannten Elementarpädagogen oder eine
Fachkraft mit einer vergleichbaren Ausbildung mit
mindestens dreijähriger Berufserfahrung nach der
staatlichen Anerkennung muss gewährleistet sein. Die
Fachkraft soll im Rahmen ihrer Regeltätigkeiten aktiv
das Bemühen unterstützen, die in § 2 Absatz 2 und 3
aufgeführten Ziele zu erreichen. Notwendig ist dafür
insbesondere die regelmäßige Durchführung von vor-
bereiteten Anleitungsgesprächen. Die Praktikumstel-
len müssen dafür Sorge tragen, dass die für die Wahr-

nehmung der Anleitungsaufgaben erforderlichen Ar-
beitszeiten in den Arbeitspensen in angemessener
Weise berücksichtigt werden. 

(2) Die Praktikumstellen und ihre Träger sind für
die Durchführung des Berufspraktikums verantwort-
lich. Sie haben die Anleitung auf der Grundlage der
Ausbildungsplanung gemäß § 5 sicherzustellen und
Beurteilungen gemäß § 6 abzugeben. Die Praktikum-
stelle soll

1. einen Einblick in ihre Arbeitsziele, ihre Aufgaben-
bereiche und ihre Organisationsstruktur sowie in
Arbeitsmittel, Arbeitsformen und Möglichkeiten zur
Durchführung der Aufgaben geben,

2. der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikan-
ten unter Berücksichtigung des jeweiligen Kennt-
nis- und Erfahrungsstandes Aufgaben übertragen,
deren Durchführung zur Erprobung und Erweite-
rung Ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
sowie zur Förderung des Reflexions- und Entschei-
dungsfähigkeit beiträgt. 

(3) Der Träger der Praktikumstelle schließt mit der
Praktikantin oder dem Praktikanten einen Vertrag
entsprechend §§ 10 bis 23 des Berufsbildungsgeset-
zes.

(4) Die Praktikumstellen müssen von der Senatorin
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
anerkannt sein. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag.
Folgende Angaben sind dafür erforderlich:

1. Bezeichnung und Anschrift der Praktikumstelle,

2. Angaben über Aufgabenbereiche und Zielgruppen
der Praktikumstelle sowie deren Fachkräfteausstat-
tung,

3. Muster eines Praktikumsvertrages gemäß den Be-
stimmungen des Berufsbildungsgesetzes 

4. Qualifikation der für die Praxisanleitung vorgesehe-
nen Fachkraft gemäß Absatz 1 und Nachweis der
Teilnahme an einer Fortbildung für Anleiterinnen
oder Anleiter, die nicht länger als fünf Jahre zurück-
liegen darf. 

(5) Die Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs erteilt. Sie ist zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen für eine Anerkennung
nachträglich entfallen. Die §§ 48 und 49 BremVwVfG
bleiben unberührt. Rücknahme oder Widerruf der An-
erkennung bedürfen der Schriftform.

(6) Die anerkennende Stelle führt regelmäßig Fort-
bildungen für Anleiterinnen durch.

(7) Die anerkennende Stelle berät bei der Suche
und Auswahl der Praktikumsstellen und stellt Infor-
mationen zum Berufspraktikum zur Verfügung. Die
Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant muss
der anerkennenden Stelle die Praktikumstelle schrift-
lich mitteilen.

(8) Die anerkennende Stelle ist zu beteiligen, wenn
im Praktikumsverhältnis Fragen der Durchführung
des Berufspraktikums strittig sind. Vor Auflösung ei-
nes Praktikantenvertrages ist ein gemeinsames Ge-
spräch mit den Beteiligten zu führen.



§ 4

Ausbildungsplan

(1) Für das Berufspraktikum ist von der Praktikums-
stelle gemeinsam mit der Berufspraktikantin oder dem
Berufspraktikanten ein Ausbildungsplan zu erstellen,
von beiden zu unterschreiben und bei Bedarf fortzu-
schreiben. Der Ausbildungsplan soll den in § 2 Absatz 2
und 3 und den in § 3 Absatz 2 genannten Zielvorstel-
lungen Rechnung tragen und die persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen berücksichtigen.

(2) Im Ausbildungsplan ist deutlich zu machen, wel-
che Aufgaben übertragen werden, damit die Beruf-
spraktikantin oder der Berufspraktikant sich schritt-
weise in ihren oder seinen Kompetenzen weiterent-
wickeln und die Rolle einer oder eines professionell
handelnden Elementarpädagogin oder -pädagogen
einnehmen kann. Dabei sollen insbesondere methodi-
sche Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung, zum Planen
des eigenen Handelns und zur Kooperation mit ande-
ren Fachkräften in institutionellen Zusammenhängen
sowie differenziertes Wahrnehmen und Verstehen von
Verhaltensweisen, Aussagen und Gefühlen anderer
Menschen Beachtung finden.

(3) Der Ausbildungsplan hat die Funktion, dem ge-
samten Ablauf des Berufspraktikums fachlich orientie-
rende Ziele und Strukturen zu geben, und soll Grund-
lage für regelmäßige Anleitungsgespräche sein.

(4) Der anerkennenden Stelle ist spätestens acht
Wochen nach Beginn des Praktikums ein Exemplar
des Ausbildungsplans zur Überprüfung zuzusenden.
Die Ausbildungspläne werden in den praxisbegleiten-
den Ausbildungsveranstaltungen zum Gegenstand
der fachlichen Reflexion gemacht. Die Praktikumstelle
erhält eine Mitteilung, wenn dem Ausbildungsplan
nicht zugestimmt werden kann oder die Zustimmung
mit einer Auflage verbunden wird.

§ 5

Beurteilungen

(1) Nach sechs Monaten erfolgt eine Zwischenbeur-
teilung, die den Verlauf des Lernprozesses auf der
Grundlage des Ausbildungsplans darstellt und aus der
auch hervorgeht, ob das Berufspraktikum voraussicht-
lich mit Erfolg abgeleistet wird. Zum Abschluss des
Berufspraktikums ist eine Endbeurteilung zu fertigen,
in der auch die Aussage getroffen wird, ob das Berufs-
praktikum mit oder ohne Erfolg absolviert wurde.

(2) Die Beurteilungen sind von den an der Ausbil-
dung Beteiligten zu erstellen und zu unterzeichnen.
Sie sind dem oder der Beurteilten bekanntzumachen
und in einfacher Ausfertigung der anerkennenden
Stelle zuzuleiten.

(3) Der Anspruch auf ein Zeugnis bleibt hiervon un-
berührt.

§ 6

Verlängerung und Unterbrechung
des Berufspraktikums

(1) Das Berufspraktikum ist zu verlängern, wenn
sich Hinweise ergeben, dass die Ziele der Ausbildung
nicht in der geplanten Zeit erreicht werden können.
Eine Verlängerung des Berufspraktikums darf bei
Vollzeittätigkeit insgesamt zwölf Monate nicht über-
schreiten.

(2) Wird die sozialpädagogische Tätigkeit länger als
acht Wochen nicht ausgeübt, verlängert sich das Be-
rufspraktikum um die Ausfallzeiten.

(3) Das Berufspraktikum soll unmittelbar nach der
Hochschulprüfung begonnen werden und fünf Jahre
nach ihr beendet sein; dieses  gilt auch bei einer Un-
terbrechung des Berufspraktikums. Als Unterbre-
chungsgründe kommen insbesondere Krankheit, die
Versorgung eigener Kinder, die Pflege von Angehöri-
gen oder ein berufsverwandtes Aufbaustudium in Be-
tracht. Über Ausnahmen von dieser Frist entscheidet
auf Antrag die anerkennende Stelle.

§ 7

Praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen

(1) Während des Berufspraktikums werden von der
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltun-
gen durchgeführt.

(2) Die praxisbegleitenden Ausbildungsveranstal-
tungen unterstützen die Berufspraktikantinnen oder 
-praktikanten in ihrem professionellen Lernprozess,
sie dienen der theoretischen Reflexion von Praxiser-
fahrungen, Einübung von mündlicher wie schriftlicher
Darstellung fachlicher Zusammenhänge, Vertiefung
fachlicher Erkenntnisse und Fähigkeiten, Ergänzung
fachlicher Informationen sowie dem ausbildungs-
platzübergreifenden Erfahrungsaustausch. Praxisbe-
gleitende Ausbildungsveranstaltungen sind insbeson-
dere 

1. von erfahrenen Fachkräften geleitete Gruppentref-
fen zur Reflektion der beruflichen Rolle und Erfah-
rungen, 

2. Kleingruppentreffen zur kollegialen Beratung und 

3. Fachseminare, Hospitationen, Exkursionen.

Bei der Durchführung der Ausbildungsveranstal-
tungen sollen Fachpraxis und Universität einbezogen
werden.

(3) Die Berufspraktikantinnen oder -praktikanten
werden zu Lerngruppen von zwölf Personen aufge-
teilt. Jede Gruppe erhält eine Gruppenberaterin oder
einen Gruppenberater, die oder der über Kompeten-
zen und Erfahrungen in der Begleitung von Lernpro-
zessen in Erwachsenengruppen verfügt. Im Ausbil-
dungsjahr finden an höchstens 38 Tagen praxisbeglei-
tende Ausbildungsveranstaltungen statt, davon min-
destens zwölf Tage unter Leitung der Gruppenberate-
rin oder des Gruppenberaters. Die Teilnahme ist ver-
pflichtend.

§ 8

Kolloquium und Praktikumbericht

(1) Das Kolloquium dient der Feststellung, ob die
Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant die be-
ruflichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen
fachlich ausreichend reflektiert hat und ob sie oder er
darstellen kann, dass sie oder er über die Fähigkeiten
verfügt, die für professionell selbständiges und verant-
wortliches Handeln in sozialpädagogischen Aufga-
benfeldern notwendig sind.

(2) Das Kolloquium wird als Einzelprüfung durch-
geführt. Das Prüfungsgespräch dauert zwischen 15
und 30 Minuten. 
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(3) Grundlage für das Kolloquium ist der schriftliche
Praktikumbericht, in dem die im Berufspraktikum ge-
machten Erfahrungen und Lernprozesse dargestellt,
die beim Umsetzen fachlicher Kenntnisse in prakti-
sches berufliches Handeln erworbenen Einsichten re-
flektiert werden und in dem sich der Berufspraktikant
oder die Berufspraktikant mit der Rolle als Elementar-
pädagogin oder -pädagoge auseinandersetzt. Der Be-
richt soll maschinell geschrieben sein und den Um-
fang von 10 Seiten DIN A4 nicht überschreiten.

(4) Das Kolloquium kann frühestens zwei Monate
vor Beendigung und muss spätestens drei Monate
nach Beendigung des Berufspraktikums durchgeführt
werden.

(5) Das Kolloquium erfolgt für Menschen mit Behin-
derungen barrierefrei. Menschen mit Behinderungen
sind für das Kolloquium und den Bericht die ihrer Be-
hinderung angemessenen Prüfungserleichterungen
zu gewähren. Ist der Schwerbehindertenstatus nicht
festgestellt, sollen auf Antrag angemessene Prüfungs-
erleichterungen gewährt werden, wenn die Behinde-
rung durch ein ärztliches Zeugnis oder auf Verlangen
durch ein amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen ist. 

(6) Zum Kolloquium wird auf Antrag zugelassen,
wer einen Zwischenbericht gemäß § 5 Absatz 1 vorge-
legt hat, der ein voraussichtlich erfolgreiches Absol-
vieren des Praktikums beschreibt, und an den praxis-
begleitenden Ausbildungsveranstaltungen teilgenom-
men, seine notwendigen Kenntnisse der deutschen
Sprache nachgewiesen und einen Praktikumbericht
gemäß § 8 Absatz 3 vorgelegt hat. Dem Antrag auf Zu-
lassung zum Kolloquium sind ein kurz gefasster Le-
benslauf und eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses
über die Abschlussprüfung der Universität und ein po-
lizeiliches Führungszeugnis beizufügen. Wenn mehr
als ein Viertel der Ausbildungsveranstaltungen ver-
säumt wurde, ist die Zulassung zum Kolloquium zu
überprüfen  oder mit besonderen Auflagen zu verbin-
den.

(7) Der Kommission gehören an:

1. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Senatorin für
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales,
von denen einer oder eine den Vorsitz hat, 

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin für
Bildung und Wissenschaft,

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der freien Träger
von Praktikumsstellen, die durch die Vereinigungen
der freien Wohlfahrtspflege benannt wird,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentlichen
Träger von Praktikumsstellen, 

5. eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Gesamt-
personalrates, die oder der in Absprache mit den In-
teressenvertretungen bei den freien und öffent-
lichen Trägern benannt wird.

Auf Wunsch der Berufspraktikantin oder des Berufs-
praktikanten kann die Frauenbeauftragte oder die
Schwerbehindertenvertretung mit beratender Stimme
am Kolloquium teilnehmen.

(8) Die Kommission stellt mit einfacher Mehrheit
der Anwesenden fest, ob die gemäß Absatz 1 erforder-
lichen Nachweis erbracht hat. Sie kann dafür den
Praktikumsbericht heranziehen, wenn dies im Interes-

se der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten
liegt. Die Kommission ist beschlussfähig, wenn die un-
ter Absatz 7 Nummer 1 und 2 genannten Mitglieder
anwesend sind. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden.

(9) Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass
der erforderliche Nachweis nicht erbracht wurde, ist
das Kolloquium nicht bestanden. Die anerkennende
Stelle kann insbesondere eine Verlängerung des sozial-
pädagogischen Praktikums, die weitere Teilnahme an
Ausbildungsveranstaltungen, den Wechsel der Praxis-
stelle oder die Vorlage eines neuen Praktikumberich-
tes empfehlen oder als Auflage für die erneute Zulas-
sung zum Kolloquium erklären. Personen, die das Kol-
loquium nicht bestanden haben, wird in einem geson-
derten Gespräch Gelegenheit gegeben, sich über die
Entscheidungsgründe der Kommission und über Emp-
fehlungen oder Auflagen zu informieren.

(10) Das Kolloquium kann nach frühestens sechs
Monaten wiederholt werden. Eine zweite Wiederho-
lung ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung der an-
erkennenden Stelle zulässig.

(11) Über das Kolloquium ist eine Niederschrift zu
fertigen, in der die Fragestellungen und das Ergebnis
der Beratungen festzuhalten sind. Das Kolloquium ist
nicht öffentlich.

§ 9

Staatliche Anerkennung

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales erteilt auf Antrag die staatliche An-
erkennung als Elementarpädagogin (Bachelor of Arts)
mit Wirkung des Tages, der auf die Beendigung des
Berufspraktikums folgt, wenn das Berufspraktikum
mit Erfolg abgeleistet und das Kolloquium bestanden
ist. Mit der Erteilung der staatlichen Anerkennung ist
die Berechtigung verbunden, die Berufsbezeichnung
„Staatlich anerkannte Elementarpädagogin oder Ele-
mentarpädagoge (Bachelor of Arts)“ zu führen.

§ 10

Versagung und Widerruf der
staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung kann widerrufen
werden, wenn die Gründe für die Erteilung nicht vor-
gelegen haben oder wenn nach der Erteilung Versa-
gungsgründe nach § 72a SGB VIII wegen vorsätzli-
cher strafbarer Handlungen bekannt werden.

(2) Die staatliche Anerkennung kann wieder ausge-
sprochen werden, wenn die Gründe für die Versagung
oder den Widerruf nicht mehr vorliegen. 

§ 11

Anrechnung beruflicher Tätigkeit
auf das Berufspraktikum

(1) Sozialpädagogische Tätigkeiten, die vor dem
Berufspraktikum geleistet wurden, können von der
anerkennenden Stelle auf Antrag auf das Berufsprak-
tikum angerechnet werden. Dem Antrag sind ein kurz
gefasster Lebenslauf und ein qualifiziertes Zeugnis
beizufügen.



(2) Die sozialpädagogische Tätigkeit, für die die
Anrechnung beantragt wird, darf bei Antragstellung
nicht länger als sechs Jahre zurückliegen. Mindestens
sechs Monate der anrechenbaren Tätigkeit müssen
ohne Unterbrechung mindestens in Form einer Halb-
tagsbeschäftigung abgeleistet worden sein.

(3) Die Anrechnung von sozialpädagogischen
Tätigkeiten erfolgt nach Maßgabe folgender Grund-
sätze:

1. Sozialpädagogische Tätigkeiten nach der Hoch-
schulprüfung als Elementarpädagoge oder Elemen-
tarpädagogin (Bachelor of Arts), die den Anforde-
rungen nach den §§ 2 und 3 entsprechen, können
angerechnet werden.

2. Andere sozialpädagogische Tätigkeiten nach der
Hochschulprüfung können mit bis zu drei Monaten
angerechnet werden.

3. Sozialpädagogische Tätigkeiten nach einer staatli-
chen Anerkennung als Erzieher oder Erzzieherin
können mit bis zu sechs Monaten auf das Berufs-
praktikum angerechnet werden.

(4) Über den Antrag auf Anrechnung wird erst ent-
schieden, wenn der erfolgreiche Abschluss des Studiums
der Fachbezogenen Bildungswissenschaften Schwer-
punkt Elementarpädagogik (Bachelor of Arts) nachge-
wiesen ist.

§ 12

Übergangsbestimmungen

Berufspraktikantinnen oder -praktikanten, die  am
1. Oktober 2010 bereits mit dem Berufspraktikum be-
gonnen haben, beenden ihr Berufspraktikum nach
dieser Verordnung, sofern dies nicht mit besonderen
Härten verbunden ist. 

§ 13

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober
2010 in Kraft. Sie tritt  mit Ablauf des  31. Dezember
2015 außer Kraft.

Bremen,  den 29. September 2010

Die Senatorin für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales
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Beispielhafter Zeitplan  
für das Berufspraktikum der Erzieherinnen und Heilerziehungspflegerinnen 

 
Vorjahr:  
September/Oktober 
 
 
 
Juni/Juli 

 ↓ 
  

 
 
 ↑ 

Informationsveranstaltungen  an der Fachschule 
für Sozialpädagogik über die Anerkennungsord-
nung und das Bewerbungsverfahren  
 
Bewerbungsschluss  für die Praxisstellen erfra-
gen in Bremen und Bremerhaven 
 
Meldung  der Praxisstelle durch die zukünftige  
Berufspraktikantin an die Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen (SKJF) spätestens 2 
Monate vor Beginn des Anerkennungsjahres 

 
August/September 
 
Ende September 
 
Anfang Oktober 
 
Mitte Oktober 
 
 
Februar 
 
Februar 
 
 
April 
 
 
 
Juli - Oktober 
 
Juli/August 
 
August 
 
 
 
August/September 
 

→
 B

 E
 R

 U
 F

 S
 P

 R
 A

 K
 T

 I K
 U

 M
  ←

 
 
Beginn des Anerkennungsjahres 
 
Einladung zu den praxisbegleitenden Veranstal-
tungen (PAV) 
Beginn der PAV  
 
Ausbildungsplanung erstellen und spätestens  
8 Wochen nach Beginn  des Anerkennungsjahres 
an die SKJF abschicken 
Aufforderung von der SKJF sich zum Kolloquium 
anzumelden 
Zwischenbeurteilung erstellen und spätestens 
Ende des Monats an die SKJF abschicken 
 
Abgabe des Kolloquiumsberichtes, Antrag auf Zu-
lassung zum Kolloquium, Nachweis von Teilnah-
me an PAV 
 
Kolloquium 
 
Antrag auf Erweitertes Führungszeugnis  
 
Abschlussbeurteilung erstellen und spätestens 
zum Ende des Praktikums an die SKJF abschi-
cken 
 
staatliche Anerkennung 
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Zeitplan  
für das Berufspraktikum der Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen 

 
Sommersemester  
 
 
 
15. November 
 
 
Dez./Jan. 

 ↓ 

   
 ↑ 

Informationen  an der Hochschule Bremen Fach-
bereich Soziale Arbeit über die Anerkennungsord-
nung und das Bewerbungsverfahren.  
 
Bewerbungsschluss  für den staatlichen Bereich 
in Bremen 
 
Meldung  der Praxisstelle durch die zukünftigen 
Berufspraktikantinnen an die Senatorin Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen (SKJF) spätestens 2 
Monate vor Beginn des Anerkennungsjahres 

   
April  
 
 z.B. April 
 
 
April/Mai 
 
Mai 
 
 
 
Okt./Nov. 
 
 
Okt./Nov. 
 
 
Mitte Januar 
 
 
 
März/April 
 
März/April 
 
März 
 
 
 
April 

→
  B

 E
 R

 U
 F

 S
 P

 R
 A

 K
 T

 I K
 U

 M
   ←

 
Beginn des Anerkennungsjahres  
 
Einladung zu den praxisbegleitenden Veranstal-
tungen (PAV) 
 
Beginn der praxisbegleitenden Veranstaltungen  
 
Ausbildungsplanung erstellen und spätestens  
8 Wochen nach Beginn des Anerkennungsjah-
res  an die SKJF abschicken 
 
Aufforderung von der SKJF sich zum Kolloquium 
zu melden 
 
Zwischenbeurteilung erstellen und spätestens 
Ende des Monats an den SKJF abschicken 
 
Abgabe des Kolloquiumsberichtes, Antrag auf Zu-
lassung zum Kolloquium, Nachweis von Teilnah-
me an PAV’s 
 
Kolloquium 
 
Antrag auf Führungszeugnis 
 
Abschlussbeurteilung erstellen und spätestens 
zum Ende des Praktikums an die SfSKJF abschi-
cken 
 
staatliche Anerkennung 
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Zeitplan  
für das Berufspraktikum der Elementarpädagoginnen 

 
März/April  
 
 
 
15. Mai 
 
 
Juli/August 

 ↓ 
  

 
 
 ↑ 

Informationsveranstaltungen  an der Universität 
über die Anerkennungsordnung und das Bewer-
bungsverfahren  
 
Bewerbungsschluss  für den staatlichen Bereich 
in Bremen und Bremerhaven 
 
Meldung  der Praxisstelle durch die zukünftige  
Berufspraktikantin an die Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen (SKJF) spätestens 2 
Monate vor Beginn des Anerkennungsjahres 

 
Okt./Nov. 
 
Anfang Oktober 
 
Mitte/Ende Oktober 
 
Okt./Nov. 
 
 
März/April 
 
März/April 
 
 
Mitte Juni 
 
 
 
August/September 
 
August/September 
 
September/Oktober 
 
 
 
Oktober 
 

→
 B

 E
 R

 U
 F

 S
 P

 R
 A

 K
 T

 I K
 U

 M
  ←

 
 
Beginn des Anerkennungsjahres 
 
Einladung zu den praxisbegleitenden Veranstal-
tungen (PAV) 
Beginn der PAV  
 
Ausbildungsplanung erstellen und spätestens  
8 Wochen nach Beginn  des Praktikums  an die 
SfSKJF abschicken 
Aufforderung von der SKJF, sich zum Kolloquium 
anzumelden 
Zwischenbeurteilung erstellen und spätestens 
Ende des Monats an die SKJF abschicken 
 
Abgabe des Kolloquiumsberichtes, Antrag auf Zu-
lassung zum Kolloquium, Nachweis von Teilnah-
me an PAV 
 
Kolloquium 
 
Antrag auf Erweitertes Führungszeugnis  
 
Abschlussbeurteilung erstellen und spätestens 
zum Ende des Praktikums an die SKJF ab-
schicken 
 
staatliche Anerkennung 
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Lernprozesse und Lernorte im Berufspraktikum 
 

 

Senatorin für SKJF 
Begleitgruppe 

 

  

Sozialpädagogische Einrichtung 
Praxisstelle 

 

↓ ↔     PROZESS     ↔ ↓ 
 

Beobachtungsfähigkeit          Beobachtungsfähigkei t 
Planungsfähigkeit           Planungsfähigkeit 
DARSTELLUNGSFÄHIGKEIT    ⇓     HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
Reflexionsfähigkeit           Darstellungsfähigkeit  
Professionelle Identität          Reflexionsfähigke it 

 
 

Berufspraktikantinnen/  
Gruppenberaterin 

 

  

Praktikantin / Anleiterin / Team 

 
Begleitete Gruppentreffen          Ausbildungsplanu ng 
Fachseminare       ⇓     Anleitungsgespräche 
Selbstorganisierte Kleingruppentreffen        Teama rbeit 
 
- Ausbildungsplanung           - Ausbildungsplanung  
- Arbeitsplatzanalyse           - Erprobung von päd. Fähigkeiten 
- Reflexion eigener Praxiserfahrungen    ⇓     - Anwendung theor. Kenntnisse 
- Darstellung und Reflexion des eigenen Lernprozesses      - Beobachtung der Zielgruppen  
- Pädagogisches Tagebuch          - Konzeptionelles Arbeiten 

 
 

Kolloquium 
 

 
 

Endbeurteilung 
 

Staatliche Anerkennung  
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Das Berufspraktikum 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Zehn Qualitätsmerkmale  
 
 
Die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Lernprozesse von Berufs-
praktikantinnen im Anerkennungsjahr wird in Bremen vor allem durch diese zehn 
Qualitätsmerkmale bestimmt: 
 
 

♦ Das Anerkennungsjahr umfasst zwölf Monate  und gibt damit den Praktikantinnen 
Gelegenheit, längerfristig unter Ernstfallbedingungen die in der Fach(hoch)-
schule/Universität erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis zu er-
proben und zu vertiefen und dabei ein professionelles Selbstverständnis  zu er-
langen. 

 
♦ Die Anerkennung geeigneter Praktikumstellen  erfolgt durch die Fachbehörde  

nach Kriterien, die in der Anerkennungsordnung festgelegt sind. 
 
♦ Die Praktikantinnen erhalten in den Praktikumstellen eine Anleitung durch er-

fahrene Fachkräfte , die für die Anleitungsaufgaben durch Fortbildungen  unter-
stützt werden. 

 
♦ Für jede Praktikantin ist ein Ausbildungsplan  zu erstellen, der Inhalte und Pha-

sen des Lernprozesses beschreibt und als fachliche Folie  für die Durchführung 
des Praktikums dient. 

 
♦ Die Praktikumstellen tragen Sorge dafür, dass Anleiterinnen wie Praktikantinnen 

ausreichend Zeit für die Durchführung  regelmäßiger Anleitungsgespräche  
haben. 

 
♦ Die Praktikantinnen werden bis zu 38 Tage im Jahr freigestellt für die Teilnahme 

an praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen , die auf vertiefende 
Fachinformation und die Unterstützung der Lernprozesse in den Praktikumsstel-
len ausgerichtet sind. 

 
♦ Im Zentrum der Lernprozesse in den von erfahrenen Fachkräften geleiteten Be-

gleitveranstaltungen steht die Befähigung zur mündlichen wie schriftlichen Dar-
stellung und zur fachlichen Reflexion  des eigenen beruflichen Handelns.  

 
♦ Zum arbeitsfeldübergreifenden Informations- und Erfahru ngsaustausch  so-

wie zur kollegialen Beratung  treffen sich die Praktikantinnen regelmäßig in 
selbstorganisierten Kleingruppen . 

 
♦ Vor und während des Praktikums kann Ausbildungsberatung , in besonderen 

Konflikt- und Problemsituationen Supervision  in Anspruch genommen werden. 
 
♦ Das Berufspraktikum erfolgt im Rahmen tariflich geregelter Praktikantinnenverträge;  

nach dem Abschluss des Praktikums haben die Praktikantinnen Ansprüche nach 
dem SGB III. 
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Das Berufspraktikum 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Fragen zum Überprüfen der Qualität des Praktikums 
 
Die nachstehenden Fragen verstehen wir als Handreichung für Praktikantinnen wie 
Anleiterinnen in den Praxisstellen. Sie können das Überprüfen eigener Einstellungen 
und Verhaltensweisen in der letzten Ausbildungsphase erleichtern und - modern ge-
sprochen - zur Qualitätssicherung der Ausbildung beitragen. Die Auswahl und Prä-
sentation der Fragen ist angeregt worden durch eine Studie, in deren Rahmen Ab-
solventinnen der Fachhochschule „Alice Salomon“ in Berlin über ihre Ausbildungsbe-
dingungen im Berufspraktikum befragt wurden. * 
 

A. Praktikantinnen 
 

Auswahl der Stelle 
• Welche Informationsmöglichkeiten nutze ich? (z.B. Hospitation, Befragung frühe-

rer Praktikantinnen)  
• Welche Kriterien/Umstände spielen eine wesentliche Rolle für die Auswahl der 

Praxisstelle? 
• Welche Erfahrungen, Praktika, Fortbildungen, Studienschwerpunkte etc. bringe 

ich für die zu wählende Stelle mit? 
• Welche Fragen sind mir für das Vorstellungsgespräch wichtig? 
• Welche Ansprüche habe ich an die Ausbildung, welche Lernziele sind mir klar? 
• Was erwarte ich von der Anleitung, dem Team, der Leitung? 
 

Verlauf des Praktikums 
• Wie beteilige ich mich an der Erarbeitung des Ausbildungsplans? 
• Welche Erwartungen für den Lernprozess erörtere ich mit der Anleitung? 
• Wie bereite ich mich auf die Anleitungsgespräche vor?  
• Wie kann ich die Erreichung meiner Lernziele überprüfen? 
• Wie reagiere ich, wenn ich mit der Anleitung unzufrieden bin? 
• Welche Lernhilfen kann ich einfordern/mir selbst organisieren? 
• Wie viel Selbstständigkeit in der Arbeit traue ich mir zu, möchte ich eingeräumt 

bekommen? 
• Wie wehre ich mich in Überforderungssituationen, wie verhalte ich mich in Kon-

fliktsituationen? 
• Wie zeige ich meine Stärken, um sie ausbauen zu können, wie meine Schwä-

chen, um Unterstützung zu erhalten? 
• Welche Initiativen ergreife ich, um mich in der praktischen Umsetzung von Kennt-

nissen/Fähigkeiten erproben zu können? 
• Welche Arbeitsschwerpunkte setze ich mir? 
• Wie nutze ich das Praktikum als Gelegenheit, um meine Eignung - für den Beruf/ 

für das Arbeitsfeld - zu überprüfen? 
• Welche Bedeutung hat die Lektüre von Fachliteratur für mich im Praktikum? 

                                            
* Elke von der Haar, Das Berufspraktikum in der sozialen Arbeit, Möglichkeiten und Grenzen, Neu-
wied/Berlin, 1996 
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Das Berufspraktikum 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
B. Anleiterinnen 
 

Vorbereitung auf die Anleitung 
• Lässt meine Arbeitsstelle mir genügend zeitlichen Spielraum für die Wahrneh-

mung der Anleitungsaufgabe? 
• Sind Kolleginnen/Vorgesetzte mit der Übernahme der Anleitung einverstanden? 
• Habe ich ein persönliches Interesse an der Nachwuchs-Ausbildung oder stehen 

von mir oder der Institution erwünschte Entlastungseffekte im Vordergrund? 
• Will und kann ich mich kritischen Fragen (Warum? Warum - nicht - anders?) zu 

meinem eigenen fachlichen Verhalten stellen? 
• Welche Kriterien für die Auswahl eines/einer geeigneten PraktikantIn lege ich an? 
• Informiere ich die/den Praktikantin/en im Vorgespräch über Konflikte im Arbeits-

feld/im Team? 
 
Strukturierung der Anleitung  
• Welche Lernziele sind mir wichtig, welche Lernhilfen kann ich wie geben?  
• Wie gebe ich der PraktikantIn die notwendigen Informationen (organisatorische, 

rechtliche, sozialstrukturelle etc) zum Arbeits- und Einzugsgebiet, seinen Klien-
ten, den Kooperationspartnern, den Konzepten usw.? 

• Wie gestalte ich den Lernprozess so, dass die Praktikantin den fachlichen roten 
Faden erkennen kann und ihr grundlegende Konzepte und Arbeitsprinzipien in 
der Vielfalt konkreter Situationen sichtbar werden? 

• Wie vermittle ich der PraktikantIn realistisch die aus den Aufgaben des Arbeitsfel-
des resultierenden Anforderungen? 

• Berücksichtige ich den Lernstand und die spezifischen Lernmöglichkeiten der 
PraktikantIn? 

• Gebe ich selbständig fachliche Erklärungen, ohne dass die PraktikantIn ständig 
nur von sich aus fragen muss?  

• Wie unterstütze ich die PraktikantIn dabei, Verbindungen zwischen theoretischem 
Wissen und der Umsetzung in der Praxis herzustellen?  

• Ermögliche ich Feedback, Beurteilung und Reflexion des Praktikumverlaufs durch re-
gelmäßige Anleitungsgespräche mit beidseitiger Vorbereitung in ungestörter Atmo-
sphäre? 

• Verdeutliche ich die Differenz zwischen Professionalität und Alltagshandeln/-
bewusstsein? 

• Beurteile ich die PraktikantIn nach fachlichen Kriterien im Bewusstsein des Risi-
kos, dass sie die Beurteilung als persönliche Kränkung aufnimmt? 

• Bin ich ggf. auch bereit, der PraktikantIn mündlich und schriftlich eine mangelnde 
Eignung für den Beruf/das Arbeitsfeld zu bescheinigen und zu begründen?  

• Lasse ich gegenseitiges Beobachten und Hinterfragen zu, so dass ich evtl. alltäg-
liche Probleme unter einem neuen fachlichen Blickwinkel sehen kann? 

• Trage ich mit meinen Möglichkeiten zu einem Verhältnis von gegenseitigem Ver-
trauen und Offenheit bei? 
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Das Berufspraktikum 
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Informationen zum Beruf der Heilerziehungspflege 
 
 
 
Ausbildungsstätten: 
 

Berufsbegleitend: Paritätisches Bildungswerk Bremen 
Vollzeitschulisch: Fachschule für Heilerziehungspflege Bremerhaven (Lehranstalten 
für Sozialpädagogik und Hauswirtschaft) 
Beide Ausbildungsstätten bieten Ausbildungs-Beratungen an.  
 
Ausbildungsziele:  
 

Die Ausbildung zielt auf die Befähigung, selbstständig und eigenverantwortlich Men-
schen, deren Identität und Integration durch Beeinträchtigungen oder Behinderungen 
erschwert ist, zu begleiten, zu betreuen, zu pflegen und in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung, Bildung, Sozialisation und Rehabilitation zu fördern. 
 
Die Ausbildung soll eine berufliche Handlungskompetenz vermitteln, die Fach-, Me-
thoden- und Sozialkompetenz verknüpft. Heilerziehungspflegerinnen sind die Fach-
kräfte in der Behindertenhilfe mit einer „zwei-gipfeligen“ sozialpädagogisch-sozial-
pflegerischen Kompetenz. Sie unterscheiden sich von Erzieherinnen darin, dass sie 
über ein umfangreiches Wissen speziell über Behinderungsbilder und lebensbeglei-
tende Betreuung, Erziehung und Pflege von Menschen mit körperlichen, psychischen 
und geistigen Behinderungen verfügen.  
 
 
Arbeitsfelder: 
 

• Betreute Wohngemeinschaften 
• Wohnheime 
• Pflegeheime und Pflegedienste für Menschen mit Behinderungen  
• Psychiatrische Kliniken  
• Psychiatrische Tageskliniken 
• Rehabilitationseinrichtungen  
• Integrative Kindertagesstätten 
• Schulen für behinderte Kinder und Jugendliche   
• Erwachsenenbildungsstätten für behinderte Menschen 
• Werkstätten für Menschen mit Behinderungen  
• Freizeitstätten 
• Sozialpsychiatrische Einrichtungen  
• Beratungsdienste  
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Das Berufspraktikum 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Inhalte der Anleiterinnen-Fortbildung 

 
Die Anleitung von Berufspraktikantinnen dient der praxisbezogenen Ausbildung des 
Berufsnachwuchses. Anleitung ist Teil des Ausbildungsauftrages und erfordert 
von den Anleiterinnen: 
 
• die Fähigkeit, das eigenen berufliche Handeln kritisch reflektieren und darstellen 

zu können; d.h. insbesondere Arbeitsziele und -formen sowie Aufgabenbereiche 
und deren Organisationsformen und Rechtsgrundlagen, 

 
• Kenntnisse von Lernprozessen bei Erwachsenen, 
 
• Die Bereitschaft sich, während der Praktikumsdauer, kontinuierlich mit Berufsan-

fängerinnen auseinander zu setzen. 
 
• Die Durchführung des Berufspraktikums ist rechtlich geregelt durch die Anerken-

nungsordnungen  für Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen und Sozialpä-
dagoginnen, Sozialarbeiterinnen und Bachelor Elementarbereich. Aus ihnen lei-
ten sich die Themen-Schwerpunkte für die Fortbildungen für Anlei terinnen 
ab: 

 
1. Information über die in den Anerkennungsordnungen festgehaltenen Ziele und 

Ansprüche an die Praxisstellen. Deren Kenntnis ist notwendige Vorausset-
zung dafür, dass die Anleitung inhaltlich wie formal angemessen gestaltet 
wird.  

 
2. Analyse der Ausbildungssituation und der Lernmöglichkeiten von Praktikantin-

nen als Basis für das Erproben und Erweitern ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten und das Fördern ihrer Reflexions- und Entscheidungsfähig-
keiten. 

 
3. Rückbesinnung auf Erfahrungen und Probleme während der Ausbildung und 

des Berufseinstiegs der Anleiterinnen – sie erleichtert das Verständnis für die 
Situation der Praktikantinnen im Berufspraktikum. 

 
4. Darstellung von Beratungsangeboten und Möglichkeiten der Kriseninterven-

tion, die zum Erfolg des Ausbildungsprozesses beitragen können.  
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Bewerbungshinweise  
 
Bewerbungen für Berufspraktika können an alle Träger  gerichtet werden, die die Vo-
raussetzungen zur Anerkennung als Praxisstellen - siehe S. 8 - erfüllen. 
 

Bitte beachten Sie, dass es Freie Träger und den Öf fentlichen Träger gibt 
 
Absolventen der Fachschulen, der Fachhochschule und der Universität, die sich für 
eine Anerkennungsjahr bei Diensten oder Einrichtungen der Stadt Bremen oder der 
Stadt Bremerhaven (ÖFFENTLICHER TRÄGER) interessieren, können ihre Bewer-
bungen an diese Stellen richten: 
 
Bremen:  

Aus- und Fortbildungszentrum  
Referat 40 – Berufliche Ausbildung und Praktika – 
Doventorcontrescarpe 172, Block B 
28195 Bremen  

 

Ansprechpartnerin für die Sozialarbeiterinnen und Elementarpädagoginnen:  
Frau Ahlers, Telefon: 361-5332 
 
Ansprechpartnerin für die Erzieherinnen:  
Frau Grudnowski, Telefon: 361-10196 
 
Beachten Sie bitte die Ausschreibungen in den großen Tageszeitungen. 
 
 
 
Die Einstellungen erfolgen dann bei der Senatorin für Finanzen. 
 
 
Bremerhaven: 
 

Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Personalamt  
H.-Schmalfeldt-Straße 
27524 Bremerhaven 

 
Details zur Einstellungspraxis bitte dort direkt erfragen. 
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Freie Träger 
 

Die Modalitäten für die Bewerbung und Einstellung von Berufspraktikantinnen sind bei 
den freien Trägern sehr unterschiedlich. Sie können daher nur bei diesen direkt erfragt 
werden. Aufgrund  der Träger- und Einrichtungsvielfalt nachstehend nur eine Auswahl 
von Wohlfahrtsverbänden und Trägern im Lande Bremen, bei denen Fachkräfte aus den 
vier Berufsgruppen tätig sind und bei denen Informationen abgefragt werden können:  
 
Wohlfahrtsverbände: 
• Arbeiterwohlfahrt 
• Caritasverband Bremen 
• Diakonisches Werk 
• Deutsches Rotes Kreuz  
• Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder: 
• Hans-Wendt-Stiftung 
• Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Bremen e.V. 
• Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder 
• Evangelischer Gesamtverband Bremerhaven 
• AWO Bremen - Kindertagesheime 
• Katholischer Gemeindeverband in Bremen – Kindertagesstätten 
• Verbund Bremer Krabbelgruppen e.V. 
 
Träger von Einrichtungen der Erziehungshilfe (Heime  und ambulante Hilfen): 
• Stiftung Alten Eichen   Ev. 
• Hermann Hildebrand Haus  
• St.-Johannis-Kinderheim  Kath. 
• Stiftung St.- Petri-Waisenhaus von 1692  Ev. 
• St. Theresienhaus  Kath.  
• Jugendwohnheim „Kleine Marsch“ - Rotes Kreuz 
• Friedehorst - Vereinigte Anstalten der Inneren Mission 
 
Träger von Einrichtungen der Heilerziehungspflege i n Bremen: 
• Friedehorst, Vereinigte Anstalten der Inneren Mission 
• Jugendgemeinschaftswerk  
• Lebenshilfe  
• Arbeiterwohlfahrt 
• Arbeiter-Samariter-Bund 
 
Träger von Einrichtungen der Heilerziehungspflege i n Bremerhaven: 
• Albert Schweitzer Wohnstätten e.V. 
• Elbe Weser Werkstätten - Lebenshilfe Bremerhaven und Cuxhaven 
• DRK Behindertenhilfen und Seeparkschule Wesermünde - Langen - Debstedt  
 
Um Ihre Chancen auf eine Stelle im Anerkennungsjahr zu erhöhen, empfehlen wir 
Ihnen, sich bei verschiedenen Trägern zu bewerben. 
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Literatur-Hinweise 
 

Blätter zur Berufskunde 
 

� Michael Rothschuh  
Blätter zur Berufskunde - Diplom-Sozialarbeiter/Dip lom-Sozialarbeiterin - 
Diplom-Sozialpädagoge/Diplom-Sozialpädagogin 
Hrsg. Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg 

 

� Dietrich von Derschau u.a. 
Blätter zur Berufskunde - Erzieher/Erzieherin 
Hrsg. Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg 
 

� Theo Klauß 
Blätter zur Berufskunde - Heilerziehungspfleger/Hei lerziehungspflegerin -  
Heilerzieher/Heilerzieherin 
Hrsg. Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg 
 

Zu beziehen über:  www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 

Die Broschüren enthalten wertvolle länderübergreifende Informationen zur schuli-
schen Ausbildung, zum Studium, Praktikum und Beruf, eine Auflistung von Berufs- 
und Fachverbänden, ferner auch Hinweise auf einschlägige Einführungsbücher, 
Fachzeitschriften, Schriftenreihen sowie Lexika und Handbücher.  
Auf einige Fachzeitschriften sei hier beispielhaft verwiesen: 
 
Fachzeitschriften für Sozialarbeiterinnen/Sozialpäd agoginnen 
 

SOZIALMAGAZIN  Die Zeitschrift für Soziale Arbeit - Juventa-Verlag, Weinheim  
SOZIAL EXTRA  Sozialextra-Verlag, Wiesbaden 
NEUE PRAXIS  Luchterhand-Verlag, Neuwied 
THEORIE und PRAXIS  
der Sozialen Arbeit  Votum-Verlag, Münster 
SpielRäume   Hrsg. Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 

und Amt für Soziale Dienste Bremen 
 

Fachzeitschriften für Erzieherinnen 
 

KLEIN § GROSS  Luchterhand Verlag, Neuwied 
KINDERGARTEN HEUTE Herder Verlag, Freiburg 
THEORIE u. PRAXIS der  
SOZIALPÄDAGOGIK Kallmeyer Verlag, Seelze-Velber 
KiTa aktuell   Carl Link Verlag, Ausgabe: Nieders., Schl.-Holst., HH, HB 
SpielRäume  Hrsg. Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 

und Amt für Soziale Dienste Bremen 
 

Fachzeitschrift für Heilerziehungspflegerinnen  
 

Orientierung, Fachzeitschrift der Behindertenhilfe, Hrsg.: Bundesanstalt Evangeli-
sche Behindertenhilfe, Stuttgart. 
 



Absender
Praxisstellenmeldung
für Erzieher innen

Straße

P , Ort

Gilt nicht als Bewerbung!

nummer

An die 
Senatorin für Soziales, Jugend

 und 
- Ausbildung -
Faulenstr. 23 
28195 Bremen

folgenden
Wochentag :

1. Die sozialpädagogische Tätigkeit - Berufspraktikum - werde ich in folgender
Einrichtung ableisten:

Träger:
Einrichtung:

Straße :

PLZ/Ort:

Telefon:

Arbeitszeit Std./Woche: Beginn des Praktikums

2. Voraussichtlicher geplanter Einsatz

Krippe

sonstiges

wo?

3. Meine zur Erzieher in habe ich absolviert

Datum

.



Persönliche Daten:

:

Geburtsort:

Geburtsname:

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift



Absender Praxisstellenmeldung

für Heilerziehungspfleger_innen

Straße

P , Ort

Gilt nicht als Bewerbung!

elefonnummer:

An die 
Senatorin für Soziales, Jugend

und
- Ausbildung -
Faulenstr. 23 
28195 Bremen

1. Die heilerziehungspflegerische Tätigkeit - Berufspraktikum - werde ich in
folgender Einrichtung ableisten:

Träger:

Praxisstelle:

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Arbeitszeit Std./Woche: Beginn des Praktikums

. Meine zur Heilerziehungspfleger in habe ich
absolviert bei

Datum der 
Fachschulprüfung

Datum

.



Persönliche Daten:

:

Geburtsort:

Geburtsname:

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift



Absender
Praxisstellenmeldung

Straße

Bachelor Soziale Arbeit / Dipl. Sozarb./Sozpäd.

PLZ, Ort

Gilt nicht als Bewerbung!

elefonnummer

An die 
Senatorin für Soziales, Jugend
Frauen
-Ausbildung -
Faulenstr. 23 
28195 Bremen 

Ich habe an der Hochschule/Fachhochschule: Name der Fachhochschule

ff. Gleichstellung durch 

studiert und die Hochschulprüfung abgelegt.

Datum der Hochschulprüfung

Name des Trägers/ der Einrichtung:

Adresse:

Arbeitszeit Std./Woche: Beginn des Praktikums:

Für die sozialverwalterische Tätigkeit habe ich eine Zusage von:
Name des Trägers/der Einrichtung:

Adresse:

Arbeitszeit Std/Woche: Beginn des Praktikums:



Persönliche Daten:

:

Geburtsort:

Geburtsname:

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift



Absender
,

Straße

PLZ/Ort

Praxisstellenmeldung

Bachelor Elementarpädagogik

Gilt nicht als Bewerbung!

nummer

An die 
Senatorin für

- Ausbildung -
Faulenstr. 23 
28195 Bremen 

Ich habe an der Universität 

Name der Universität: ggf. Gleichstellung durch:

studiert und

lege die Hochschulprüfung im Monat Datum ab.

habe die Hochschulprüfung am Datum abgelegt.

Das Abschlusszeugnis der Universität reiche ich sofort nach Erhalt ein. 

Für die sozialpädagogische Tätigkeit habe ich eine Zusage von:

Träger:

Name der Einrichtung:

Adresse:

Arbeitszeit Std./Woche: Beginn des Praktikums:



Persönliche Daten:

:

Geburtsort:

Geburtsname:

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift


